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KSK 570 Sparkassenprozeß 

Vergleichsurteile v. 
Fremdinstituten 

Wiedereröffnung einer Zwgstlo 
in Rahlstedt? 

1962 - 1966 

(ELRA) 
Nr. 06453 
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Vermerk über ein Gespräch 

mit I-MK11C-~JQC9@iiliX 

..... ~~~.~.~.-Y.~.~~.~~~1:1:& .................................... . 
Herrn Boje u . Herrn Finnern 

Bad Oldesloe 
in ··········· ································································ ······· 

Telefonisch 
)(P.e)ilil)Jtf( 

2 

Datum - Uhrzeit: ........ ........... . 

26 /29 „6 1962 

Telefon - Nr. - Nebenstelle: 

········· ······ ············ ...................... . 

Inhalt des Gesprächs: ....... ......... ... . .................................................... ........................ . 

Die Herren haben wiederholt im Vorzimmer und bei 
mir um Übersendung • einer Abschrift des Urteils 

···· ·r~·sa·~·••·nä'iiihure-;i~r····s·par·ka·s·s.eiipro·zeB" ... geb·et·~ü1·;·u:in:···e"irie 
·····Anf-rage···e ·i-ner···No-r<l·rhein-i·s-ehen -·S-par-kass• •,-··· -O.•ie•-·S•ic 

..... J .P.-. .. JiJ:J,nJJ .. Q.h~X ... Ji.a._g~·-··P.~f..t ri.4.~J , ..... ~1:l: .. P.~.a..ri.~.'!.19.~J~P.~ .. J9.:ti 
habe Herrn Boje heute gebeten, uns diese Anfrage 

····· ä·o;ii ... üi.ö"ii1cii·s·t" ... iu:r···a·fre"kten~····E·······e'cf:L°gung····z·ü·· ü'ber~ 
~ ······se·nd·en·;,;·········· ······································ ············ ···· ··················· ···································• ······· ! ..... · ........................ ············•······· ,l!f ; ...... :/· ... . 

······································ ······· ······················7/,.'~~ ................. . 

C:. 

-i 
"i 

N Ü 
- > .,, . 
' "' 0 -ö< 

Aufgenommen von: .. .... ... , .......... ..... / ................................... ... ............. . .. ,. ........ .... ................. . 

::::::.::::;~:,~~ ••...• ~t ~t 9);.~~~: ~~ ~.~ ••..•.... ·.·.· ·.·.·••••• ·••••··•······••·••·• ••••.•..•....•••••• 

······· ............ iu;;;;;;,ci,;;iti- ····· ·················· 



(") 
0 
\ 

w 
C 
s.... 
ro 
E 
s.... 
0 
1 ' Cl) 

> 
■ 

..c 
(.) 
s.... 
ro cn 

■ 

(]) 
s.... 
~ 

...-.. 
(9 
LL 
0 .._.. 
4:= 
CO 
..c 
(.) 
Cl) 

C ·-Q) 

E 
Q) 
0) 
Cl) 
0) 
C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 
s.... 
0 

LL 
Q) 
..c 
(.) 
Cl) 

......, LO 
::l CO 
Q) 0 

Or,..... 
Q) LO 

"'O 
T""" 

~ 
..c 
(.) 
s.... 
::l 

"'O 
t:::: 
Q) 

"'O ~ 
_s.... Q) &2·~ 
ru e 
(9 0.... 

X 

L 

"C 

• 0 

• • 

Vermerk über ein Gespräch 

mit HJFili~ ~&]{! Jf:~X 
Kreisverwaltung 

.Iierr·n···1foJe····1i~····Her·rn···i1nnern 

·· ········ia,f··ö1ä:"e·;iio·e··········································· 
in ·· ········································································ ········ ···· 

Telefonisch 
Ms"6itfidiX 

Datum - Uhrzeit :········-··········· 

Telefon-Nr. - Nebenstelle: 

···············•··········· ········•·············· 

Inhalt des Gesprächs: ...... ..................................... .................. .... ..... ...... ...... ... ....................... . 

Die Her r en haben wieder hol t io Vorzi mmer und bei 
....... ni.ir ... wii ... tibe.rs.endu.ng····e·1n·e·r···ib·s·c·hrii't' .. 'ä'e·s···ur·t'e·11s .. 
···· ··t. ·sa·;.- ·· .. Ha:mburger···Sp·a:rka:ss·enproz·e·ß···ge·b·e·ten ... um ... ~rt ne 

" ' 
...... Anf.rag.e .... e.i ner ... N.o.r.drb.einis.ch.en ... S.parkas.s. ~ .... d i e .... sicl 

....... ~.~ ... ~~.~.~~.?.~~~ .... ~~f~ ... ~.~.!.~.~~~~ .. ~ .... ?.~ .... ~.~.~1:1.~:V.?.~~.~.1:1 • .... ~~.h 
habe Herrn Boje heute gebeten , uns diese Anfrage 

·······a-och'··mö·g1ichät .... ziir· .. ·a-i'rekteif·TrTe·aiguiig···zu···ub'e'r:.. 
E •······S•end-e-n-•.............................. .................................. .................................................................... 
E 
c · 
"" :;;; ; .......................... .. ... ... . .... .......... .. ......... ...... ....... .... .. . ; .. '·• ···· .... ···· .. · .. ····; ......... .......... .. ;·' ........ .. .. 

···········•···························· ............................... ................... ;······ .. v "'····;·• ., .. v·~····/········· .. ······ .. 

~ ... 
6 1 „ CD 
~ 0 
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C) : ~.,, 
Q C ;~ 
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s; ii 
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Aufgenommen von: ............... ... ............. ........... .................... .... ......................... ... ........................ ... . .. 

Erledigungsvermerk: .. ......... ............. .................... ....... ..... ............... ....... ....................................... . 

····························································································•·····•···•· ·••···························•·••··· ····· ···•·· ········ 

. ···•······· ············ ....... ............... .......... ....... .. ········· ·········•·· ········-·· ... ............... ····· ............ ··· · ···- · -· ···· · · · ···· ······ ·· · 

....... ·· ............ ·····iüiiii1rsch,1i1i ····· ···· ············ ·••· 
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·KREIS STORMARN 
Der Kreisausschuß 
Kämmereiamt 

G.-Z .................................................................................... . 

L 

Herrn 
Spar kassendi rektor Rieken 
Kr eiss parkasse Stormarn 

206 Bad Oldesl oe 

, 

...J 

@ Oad Oldesloe, den 1 Ü • Juli 1962 
Fernruf: Sommel-Nr. 2151 
Bonk•Konto: Nr. 1025 bei der Krelssporkoue 
Postschcd<-Konto: Homburg 13 

Sprechstunden: 
Montags, mlttwo<hs und freltoos von 8·12 Uhr 

Betr . : .Anfrage des Landkreistages lfordrhein- Westfalen 
Anl g .: - 1 -' .,... -

• • 

ehr geehr ter Herr Di rektor Rieken, 

unter Bezugnahme auf die telefoni s che liücksprache am 5 . ? . 1962 
übersende i ch die Anfrage des Landkreistages Nordrhein- \/estfalen 
v om 20 . 6 . 1962 zur gefl . Kenntnis und ückgabe . Nach uffassung 
des Kreises dürfte es zunächst genügen , wenn dem Landkrei stag 
das letzt e Urteil des Bundesgerichtshofes vom 10 . 3 . 1958 über­
s andt wird . Da mi r dieses Urteil nur in ei ner Ausfertigung vor­
liegt , wäre ich Ihnen dankbar , wenn ui e mi r e i n evt l . bei der 
Sparkasse befindliches Uberstück übersenden könnten . 

Hocha j tungsvoll 
I m A~ftrage : 

~-~ 
reisoberinspektor 
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• • 

Landkreistag 

Nordrhein-Westfalen 

894- 10/62 W/R 

Herrn 

Landrat Dr. Haarmann 

Bad Oldesloe/Kreis 3tormarn 

Landratsamt 

(22a) Düsseldorf, den 20. 6. 796 
Schäferstroße 10 ,.'"'"' .... ,,![; l.iJ, 

--1 

C 
j p 

-'( ... ,~ 

Betr. : Zweigstellen v on Kre i ssparkassen 

Sehr geehrter Herr Larrlrat Dr . Haarmann! 

In der Finanzausschußsitzung des Deutschen Landkreistages 

am 18 . Juni 1962 wurde berichtet , daß Ihr Landkreis oder 

Ihre Kreissparkasse wegen der Errichtung oder Aufrechter­

haltung von Nebenstellen der Kreissparkasse einen jahre­

langen Proze ß geführt habe, der bis zum Bundesgericht ge­

trieben worden sei. 

Da gegenwärtig Kreissparkassen in Nordrhein-Westfalen um 

das Recht, Nebenstel len in kreisangehörigen Gemeind en zu 

errichten, Verwaltungsstreitverfahren führen , wären wir 

Ihnen dankbar , wenn Sie uns eine Abschrift der in Ihrem 

Verfahren ergangenen Urteile übersenden würden. Vielle icht 

ist es zweckmäßig , wenn Sie uns zusätzlich kurze Hinweise 

über die tatsächl i chen Verhältnisse geben würden. 

Mit bestem Gruß 

In Vertretung 
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V e r m c r k 

Betr . : IIaoburgcr Sparkassenprozeß 

Auf Vcranlasoung des Herrn Landrats haben die IIerren Boje 

und F i n n e 1· n bereits vor einigen Ta:;cn im Vorzi, er angerufen 

bezw . nuch ui mir gesprochen, m sich zu crkun"igcn , ob :ir noch ein 

Exemplar der Urteile im Hruiliurger Sparkaooenprozeß hlittcn . Es hätte 

sich eine Sparkasse bezw . ein Kreis aus Nordrhein- Westfalen für dieGe 

Anl.>elegenhei t interessiert . Ich ho.be tlmilals Herrn B o j e erl:lärt, 

er möt:;e uns diese Anfrc~c her, eben , wil· wütden sie direkt beantworten. 

Heute ruft mich nun Herr B o j e erneut an u11<1 teilt mir mit, daß der 
' Landrat den ,,'um.ich c;eiiußcrt hat , uir ruöclrten doch ein ühcrziihliges Exem-

plar des letzten Urteils, d . h. also deo Urteils des Bundcsr-eri tshofs , 

nach ö~lic keit zur Verfügung stelle~. Jie ßeantwortuu; des Schreibens 

aus Nordrhein- fostfalen möchte der Lanurat selbst vorne· men, v,obci -

,:ic mir Herr B o j c sa:;tc - auch von persönlichen ::3i• unren dorthin v,c­

. rochen sein soll . 

Ich habe Herrn B o j e nochrni.ls crl::lärt , er nöge uns zmüichst einmal 

die Anfryge hergehen , wir würden uns e.:.nc Photokopie machen, er künnc 

dann <lie Anfrage wictlerbekorn:len, <lmm ,:i."rden 11ir in Ruhe nacl,schen , 

was wir h.ier vorliegen h~i.tten bezw. was ,iü· 7.U der Anf1·agc. sai;en könn­

ten . Die letzte -,tellungnnhue lrönnte ja dann der Kreis hezw . der La clrut 

abgeben. 

Bntl Oldesloe, den 6 . Juli 1962 
Rie/Ue 
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Vermerk ______ ...,. _____ _ 

Betr.: Hamburger Sparkassenprozeß 

Auf Veranlassung des Herrn Ln n d r n t s haben die llerren D o je 

und Finne r n bereits vor einigen Tagen im Vorzimmer angerufen 

bezw. auch mit mir gesprochen , um sich zu erkundigen , ob wir noch ein 

Exemplar der Urteile im Hamburger Sparkassenprozeß hätten. Es hätte 

sich eine Spa~kasae bezw . ein Kreis aus Nordrhein-Westfalen für diese 

Aneelegenhoit inieressiert . loh habe damals Herrn D o j o erklärt , 

er möge uns diese Anfrage hergeben, wir würden sie direkt beant orten. 

Ileutc ruft mich nun Ilorr D o j o erneut an uud teilt mi. mit, da.ß der 

Landrat den ,'iunsch geäußert hat , wir möchten doch ein überzähliges Exem­

plar des letzten Urteils, d. h. also des Urteils des Bundesgerichtshofs , 

nach öglichkcit zur Verfügung stellen. Die Benntwortung des Schreibens 

aus Nordrhein- Wes~falon möchte der Landrat selbst vornohmon , wobei -

1ie mir Herr Boje sagte - auch von persönlichen BindungP.n orthin ge­
sprochen sein soll. 

Ich habe Herrn B o j o nochmals erklärt , er möge uns zun„chst einmal 

die Anfrage hergeben, wir würden uns eine Photokopie mnchen , er könne 

dann die Anfrage wiederbekot;m1en , do..nn würden , il' in R,lhe nachsehen , 

was wir hier vorliegen hätten bezw. was wir zu der Anfrage sagen könn­

ten. Die letzte Stellungnahme könnte ja dnnn der Kreis bezw. der Lo.ndrat 
abgeben. 

Bad Oldcoloe, den 6. Juli 1962 
Rie/we 
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V e r m e r k 

Betr.: Vertrag mit den Hamburger Sparkassen 

Bei der seinerzeitigen vertraglichen Regelung der Auseinander­
setzung mit den Hamburger Sparkassen war die Möglichkeit einer 
Wiedereröffnung von Zweigstellen im Hamburger Raum vorgesehen. 
Mir stehen die entsprechenden Unterlagen hierüber nicht zur Ver­
fügung. Soweit ich aber erinnere, sah der Vertrag eine Kündigungs­
frist zum 31. 12. 1965 mit einjähriger Kündigung vor, so daß 
also dann die Kündigung bis 31. 12. 1964 ausgesprochen werden 

müßte. 

Ich halte diese Tatsache zunächst einmal nach dem Gedächtnis 
fest, .damit eine Prüfung erfolgt, falls wir dieser Frage nähertre­

ten wollen. 

Bad Oldesloe, den 28. Oktober 1964 ( 
Rie/We 

--------
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Herrn 
Landrat Dr. Haarmann 

Bad O 1 d e s l o e 
Kreishaus 

Vor. / f . 

Bet:r. : Hamburger Spa.rkassenprozeß 

Sehr ge hrter Herr Landrat Dr. Haarmann f 

14 . Jan. 1965 

Anliegend überreiche ich Ihnen wunschgemäß eine Abschrift des erbeten n 
Urteils II ZR 14/56 in der obigen An leg eit u er g fl. Bedienung. 

1 
Sparkass dir ktor 
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__ , - .,,_ 

Vermerk 

Vor einigen Tagen rief mich ein Bediensteter des Landkreises an (der Name 
ist mir entfallen, es war jedoch nicht Herr B o j e ) und teilte mir mit, 
daß der Landrat des Kreises Plön beim Landkreis die Fotokopie eines Ur­
teiles aus unseren früheren Sparkassenprozessen angefordert habe. Auf 
meine Frage, warum er sich gerade an mich wende, stellte sich heraus, 
daß er das Sekretariat haben wollte, das in seinem Telefonverzeichnis noch 
unter der Nummer 81 geführt wird. Ich empfahl ihm jedoch, unmittelbar 
bei Herrn Direktor V o r hab e n anzurufen, da m . W . diese Angelegen­
heiten unmittelbar von Herrn Direktor V o r h a b e n bearbeitet wurden 
und die Unterlagen somit wahrscheinlich auch jetzt noch bei ihm verwahrt 
werden • 

Bad Oldesloe, den 14. Jan. 1965 
Ro/Af. 
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Vermerk 

Betr. : Urteil im Hamburger Sparkassen-Prozeß 

Am 12. Januar 196 5 rief mich Herr F i n n e r n vom Kämmereiamt des 
Kreises an. 

Herr F i n n e r n erklärte, daß er vom Landrat den Auftrag hätte, die Ur ­
teile in der Prozeßsache mit den beiden Hamburger Sparkassen an Herrn 
Landrat G a 1 e t t e in Plön abschriftlich bzw. in Fotokopie zu schicken. 
Beim Kreis läge aber nur das Urteil mit einer der Hamburger Sparkassen 
vor. Wir würden deshalb gebeten, auch das Urteil unter dem Zefchen 2 ZR 14/ 56 
dem Kreis zur Anfertigung einer Fot okopie zur Verfügung zu stellen. 

Ich habe Herrn Finnern erklärt , daß ich diese Urteile nicht vorliegen hätte, sie 
seien bei Herrn Direktor Vorhaben in Verwahrung. Nach meiner Auffassung 
müsse aber auch der Kreis die Urteile aus beiden Prozeßsachen mit beiden 
Sparkassen vorliegen haben. Herr F i n n e r n wollte daraufhin noch einmal 
Nachforschungen anstellen und sich unter Umständen erneut an uns wenden. 

Am 13. 1. 1965 rief dann Herr F inner n nochmals bei mir an und sagte, 
daß das fragliche Urteil beim Kreis nicht vorläge, er bitte uns, dieses Urteil 
doch zur Verfügung zu stellen. 

Entsprechend der zwischenzeitlich erfolgten Besprechung mit Herrn Direktor 
Vorhaben habe ich HflfEP )j'jppflfP erk]ärt der Kr@j§ möge seinen Wunsch 
schriftlich, und zwar mit Unterschrift des Laprlratey er J]Q§ beppbringen. nur 

4fuf eine solche Bitte hin könnten wir das Urteil aushändigen. 

Bad Oldesloe, den 14. Januar 1965 
Rie. /Sch. 

Herrn Direktor V o r h a b e n 

mit der Bitte um gefällige Kenntnisp.ahme • 
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Herrn 
Sparkassendirektor L ö h 1 e 
i . Hs. Bezirkssparkasse Salem 

7777 S a 1 e m L Baden 

~tr.: Zweigstellen 

Sehr geehrter Herr Löhle 1 

1.10. 1965 

Ich beziehe mich auf die heute morgen mit Ihnen geführte fernmündliche 
Unterredung, in welcher ich versuchte, Ihnen in gestrafften Ausführungen 
einen kurzen Überblick zu geben, welche Probleme bei unserem Prozeß 
mit den beiden Hamburger Sparkassen zu Grunde gelegen haben. 

Die von Ihnen ·angesprochene Angelegenheit unseres Prozesses mit den bei­
den Hamburger Sparkassen ist so umfangreich und vielfältig, daß sie für 
eine schriftliche Darlegung wenig geeignet ist. Diese Angelegenheit ist vor 
den Gerichten bis, zum Bundesgerichtshof ausgetragen worden und erstreckt ,, 
sich über einen Zeitraum von rd. 10 Jahren. Auch ~ind in diesem Zusam-
menhang eine ganze Anzahl von Gutachten erstellt worden. 

Ich habe in dieser fernmündlichen Unterredung auch auf die beiden schwe­
benden Prozesse der Kreissparkassen Minden und Paderborn hingewiesen. 
Vereinbarungsgemäß übersende ich Dmen mit besonderer Post unter Ein­
schreiben fol,ende Unterlagen (Abschriften zw. Fotokopien) : 

\ 

1. ) Urteil BGH vom 10. März 1958 
Neue Sparcasse von 1864 gegen Kreissparkasse Stormarn 

2. ) Urteil BGH vom 10. März 1958 
Hamburger Sparcasse von 1827 gegen Kreissparkasse Stormarn 

3. ) Urteil Verwaltungsgericht Minden vom 1 7 . März 1964 
Kreissparkasse Minden gegen Regierungspräsident in Detmold 

4 . ) Urteil Verwaltungsgericht Minden vom 17. März 1964 
Kreissparkasse Paderborn gegen Regierungspräsident in Detmold. 

- 2 -
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Ferner übersende ich Ihnen folgende Gutachten bzw. gutachtliche Stellung­
nahmen: 

1. ) Gutachten Dr. P a 1 l e s k e 

2.) Gutachten Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sparkassen- und 
Giroverbände und Girozentralen 

3 . ) Gutachten Dr. K l e i n e r 

4 . ) Gutachten S p r e n g e 1 

6 . ) Gutachten Dr. Pr ö h l 

6 . ) Gutachten Prof. F o r s t h o f f 

w ich Dmen heute morgen bereits mitteilte. habe ich die Absicht, nächste 
loche nach Südtirol mit dem Wagen in Urlaub zu fahren. Es kann angehen, 

daß ich auf der Hin- oder Rückfahrt Gelegenheit nehme, mit Ihnen ein.mal, 
persönlich an Ort und Stelle über die Angelegenheit zu sprechen. Ich kann 
Ihnen aber diese Zusage nicht verbindlich machen, da ich im gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch nicht übersehen kann, ob es mir möglich sein :Vil'd, auf der 
Hin- oder Rückfahrt Sie aufzusuchen. leb bitte daher. hiermit also nicht un­
ter allen Umständen bestimmt zu rechnen. 

Ich hoffe, daß Sie bei der Durchsicht der von mir übersandten Unterlagen 
doch das eine oder ande e finden werden, was Sie auch in Ihrer Angelegen­
heit verwenden können. 

Im übrigen bin ich selbstverständlich gern bereit, falls Sie über die eine 
oder andere Frage gern noch ein weitere Auskunft haben möchten. mich 
Ihnen hierfür zur Verfügung zu stellen. 

Ich verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 



• 
Ih re Zeichen 

• • 

An die 

Direktion der 
Kreissparkasse 
Stormarn 

/1j.~ .tf. 11l 
\, 

BEZIRKSSPARKASSE -
SALEM 

ÖFF_ENTLICHE VERl!ANDSSPARKASSE 

BANKEN : BA D ISCHE KOMMUNALE LANDESBANK 

MANNHEIM UND FRE[BURG i. Br. GEGRÜNDET 1749 

2060 Bad Oldesloe/Holst . 
LANDESZENTRALBANK KONSTANZ58J567 

POSTSCHECK KONTO: KARLS R UHE Nr. 1450 

Am Markt TELEFON 220 und 230 , FERNSCHREIBER 0733910 

Ihr• Nachricht vom Unsere Zeichen L/V 7777 SALEM/Baden, den8 • 9 • 6 5 

Sehr geehrte Herren! 

Wir dürfen auf unser Schreiben vom 8 . Juli 1965 in unserer Zweig­
stellensache zurückkommen und Ihnen nochmals unser dankbares Interesse 
mitteilen , wenn Sie uns dazu Ihre geschätzte Antwort geben könnten. 

Mit freundlichen Grüssen 

„ BezYrkssparkasse Sa)ßm 
Offenti'. Spar- und Kre..ß1.tan 

Zahlst•llen in Bermatingen, Mimmenhaus•n, Mühlhofen, Neufrach, Nußdorf, Obentltldlngen und Urnau 

1:1 • e :j 

G9980L9 ~ v Jawwnui)lafOJd 
- (8~0) ye4~su,awa6s6un4~sJo~ a4~sinaa a!P Ll~Jnp lJapJQJa8 

€0 ~3 UJBWJOlS A!48JBS!8J)t 
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BE Z IRl{SSPARl( ASSE SALEM 
- ÖFFENTLlCIJE VERBANDSSPARKASSE-

r 7 

An die 

111/1. 
- GEGR ÜN DET 1 7 4 9 -

Direktion der 
i,n~BANKEN, "O,SCHE <OMMUN A U Kreissparkasse 

Stormarn 
LANDESBANK MANNHEIM UND 
FREIBLJ l{G l. Br.· LANDESZ ENTRAL· 
BANK KONSTANZ 58/567 

2060 Bad 0ldesloei'.Holst . TELEFON 220 und 250 · FS 0733 91 0 

Am Markt 

L .J 7777 SALEM/ BADEN 

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen L/V DEN 8 . Juli 1965 

Sehr geehrte Herren ! 

Wir haben uns vor kurzem schon telefonisch erlaubt, mit Ihnen 
in einer Verfahrenssache wegen einer Zweigstelle Verbindung aufzu­
nehmen . 

!In dem uns betreffenden Falle haben wir mit Genehmigung der / 
Aufsichtsbehörde in einer zu unserem Gewährverband gehörenden 
Verbandsgemeinde eine Zweigstelle eröffnet . 

Diese Verbandsgemeinde hat inzwischen ihre Verbandszugehörigkeit 
geändert und gehört nunmehr zum Gewährverband einer anderen Sparkass~ 

Dadurch wurde die Frage aufgeworfen , ob wir die in unserer 
früheren Verbandsgemeinde ordnungsgemäß eröffnete Zweigstelle 
nunmehr schliessen müssen . Uns ere Aufsichtsbehörde vertritt diesen 
Standpunkt und hat die Weisung zur Schliessung erlassen . 

Verständlicherweise möchten wir aus geschäftlichen Gründen unsere 
Zweigstelle nicht einfach aufgeben . Es scheint auch die sparkassen­
rechtliche Situation nicht ohne wei t eres klar zu sein . Es läuft in 
dieser Sache nunmehr ein Verwaltungsgerichtsverfahren . 

Wir konnten in Erfahrung bringen , daß Sie selbst schon eine Rechts­
sache hinsichtlich des Betriebes von Zweigstellen geführt haben . 

Wir wissen nun zwar nicht, wie weit in Ihrem und unserem Falle 
analoge Gesichtspunkte vorliegen und wären Ihnen deshalb zu großem 
Dank verbunden , wenn Sie uns die wesentlichen Merkmale bezüglich 
Sachverhalt und Rechtsentscheidung mitteilen würden . Es könnten 
sich für unsere Situation ev tl . doch vergleichsweise Schlüsse 
ziehen lassen, die für die Betrachtung des Falles von Bedeutung sind . 

Für Ihre Mühewaltung und Ihr Entgegenkommen danken wir Ihnen im 
voraus verbindlichst . 

Um Ihnen einen kleinen örtlichen und geschäftlichen Einblick 
bezüglich unserer Sparkasse zu gewähren , gestatten wir uns, Ihnen 
den Geschäftsbericht für 1964 hier beizulegen . 

Anlage 

liehen G 

parkas 
Verba 
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Gchl es wi g-Holsta iniech8r 
Landkrt::istag 

23 Kiel, de n 3 . ~ pri l 1964 
Reventloua l l c e 6 
Ruf 47245 

i..n 

die Kreise 

in Schl ~ew1g-Holetein 

Betr., Nebenstellen von K.reieeparkaaaen 

Vom Landkreista g Nordrhein-Weettalen erfa hre n wira 

"Die Kre iaeparkaase Minden hc:1 t vor einiger Zeit eine Neben-- -------------
stelle in der Stadt Bad Oeynhnuaen er~ffnetJ die Kreisspar-

kasse r a derbnrn errichtete eine Nebenstelle ic Stadtgebiet 

von Paderborn. Der Regierungspräsident in De tmold verfügt P 

di~ Schließung dieser Nebe nate llenmit der BegrUndung, Kr~1s­
aparka saen dürften dort, w~ eine S~arkasee einer kre iaan~e­

hör i,1,~n ~ meinde ec1er e ines Amtt: !I vnrhanden iet,eig0 ne Spor­

k~a s unnLbenstellen nicht eröffnen. Er ~rdnote die sofortige 

Vol lzi~hung seiner Verfügung an . hUf d ie hi ergegen von den 

Krc ieaparkaseen eingolegte Buschwerde wurde die aufschiebende 

Wirkung des Widerepruche uer Kre i eerarkaaeen wiederhergeetellt. 

h Uf d ie Klage der Kreieaparkaseen hob das Verwaltungsgericht 

Minden am 17.3.1964 in tlen beiden Verwaltullßsetre1t-oertahren 
2 K 777/62 und 2 X 819/62 die Verfügungen des Regierungspräsi­

de nten und die Widerepruch8heeohe1de aut. Die Kosten wurden 

dem Beklagten und den Beigeladenen anteilig auferlegt." 

Kreise, die an der schriftlichen UrteilabegrUndune interessiert 

sind, bitten wir wn Bescheid. Wir hnffen, ihnen demnächst Nlherea 
oitteilen zu können. 
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Anden 
Vorstand 
der Krei sparkass Paderborn 

479 P a d r b o r n 

Herrn Direkt or V o r h ab e n 

wie der vor legen am~ ~ 
;,;>" 

Vo . / • 

Betr. : Eröffnung von Zweig tellen 

28. z . 1964 

Sehr g hrte Herren 1 

Wie un beka.nntgeworde_n ist, ist v Ihrer Krei sp rkas vor einig n 

Jahren ine Zw ig telle eröff t ord n, i w lch r du eh d n R i -

rungsprä id nten al dann di Schli ßung verfügt word n is . In dies r 

Angelegenh it hat das V rwaltungsgericht in Minden am 17. Mä?"z 1964 

eine Entscheidung getrof en. 

Wir är n Ihnen sehr danltb , wenn Si uns ·ne Ab chrift des ergang -

nen Urteils ü r end n und uns bei diese?" Gelegenheit femer mitteilen 

\VÜr • b die An elegenheit mit dieser Entsch tdung abgeschl s en i t 

e se Frage nunm hr das Verwaltung gericht in II. Instanz 

schäf igt . 

Wir ichern Dm n ausdrücklich ein vertrauliche Behandlung der An ele­

nheit zu 

P . S. 
ihre Antwort erbitten wir nter 

o ü lieh r H c „ tung 

JSS'f'ARKASSß~ RN 

d s beigefügten Briefumschlages . 

D. O. 
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Anden 
Vorstand der 
Kreissparkasse Minden 

495 Minden/ Westf. 
' 

Vor. /Af. 

Betr. : Eröffnung von Zweigstellen 

Sehr geehrte Herren 1 

28. Dez. 1964 

Wie uns bekanntgeworden ist. ist von Ihr r Kreissparltasse vor einigen 

Jahren eine Zweigstelle eröffnet worden, bei welcher durch den Regie­

rungepr sidenten alsdann die Schließung verfügt worden ist . In dieser 

Angelegenheit hat das Verwaltungsgericht in Minden am 17. M · z 1964 

eine Entscheidung getroffen. 

Wir wären Dmen sehr dankbar, wenn Sie uns eine Abschrift des ergange­

nen Urteils übersenden und wis bei dieser Gelegenheit ferner mitteil n 

würden , ob die Angelegenheit mit dies r Entscheidung abgeschlossen ist 

oder ob diese Frage nunmehr das Verwaltungsgericht in Il. Instanz be­

schäftigt. 

Wir sichern Ihnen ausdrücklich eine vertrauliche Behandlung der Angel -

genheit zu. 

Mit v,orzügliche;i: Hocha 

KR I SPARKASSE 

/ 
P . S . 
nire Antwort erbitten wir unt r Bem1~·rg d s beig fügten Briefu 

D. O. 

chla e . 
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KREISSPARKASSE MINDEN 

DER VORSTAND 

An den 
Vorstand der 
Kreissparkasse Stormarn 

2060 Bad Oldesloe 
Postfach 49 

Eröffnung von Zweigstellen 

Sehr geehrte Herren! 

J/.1j,t -r</~J 

Minden, den 30 . 
I /Scho 

Dez. 196~) 

-1s Anlage lassen wir Ihnen ine Abschrift des Urteils des Verwal­
tungsgerichts Minden vom 17 . März 1964 zur gfl. Bedienung zugehen. 

Die Klage l äuft z . Z . in der II. Instanz vor dem Oberverwaltungsge­
richt Münster . Die Verhandlungen haben noch nicht stattgefunden . 
Wir rechnen mit einer Entscheidung im Laufe des kommenden Jahres . 

Anlage 
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ABSCHRIFT 

2 K 777/62 

Verkündet am IM NAMEN DES VOLKES 
1 7 ~-·März 1964 
gez~ Halfkath URTEIL 
Verwaltungsgerichtsange- . . 

t llt 1s U kund b 
des Verwaltungsgerichts Mmden 

s e er a r s eam-
ter der Geschäftsstelle 

Verwaltungsrechtssache 

wegen Errichtung einer Sparkassenzweigstelle. 

KLÄGER: Der Sparkassenrat der Krei'ssparkasse Minden 
(Westf)., 

- Prozeßbevollmächtigte: R~chtsanwälte Dr. Baumeister, 
Dr. Hoppe und H. H. Baumeister, 
Münster (Westf), Am Kreishaus 5 -

BEKLAGTER: Der Regierungspräsident in Detmold 
{Az.: 31-. 95 - 2 (0111)), 

BEIGELADENE: Die Sparkasse der Stadt Bad Oeynhausen und des 
Amtes Rehme in Bad Oeynhausen„ vertreten durch 
ihren Vorstand.. 

Das Verwaltungsgericht Minden, 2. Kammer, hat auf die mündliche 

Verhandlung vom 17. M,ärz 1964„ an der teilgenommen -haben: 

Der Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Kreft, 

Verwaltungsgerichtsrat von Lüpke, 

Verwaltungsgerichtsrat Hinsen 

sowie die ehrenamtlichen Verwaltungsrichter 

Anton Bentrup 

August Bokemeyer 

für Recht erkannt: 

Die Verfügung des Beklagten vom 12.6.1962 
sowie dessen Widerspruchsbescheid vom 26. 7 • . 
1962 werden aufgehoben • 

Der Beklagte und die Beigeladene tragen die 
Kosten des Verfahrens je zur Hälfte. 

- 2 -
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Tatbestand: 

Die Kreis:sparkasse Minden ist im Jahre 1855 gegründet worden. Die bei­

geladene Sparkasse der Stadt Bad Oeynhausen und des Amtes Rehme ist 

als Zweckverbandssparkasse durch Beschluß des preußischen Staats -

ministeriums vom 18.1.1936 mit Wirkung vom 1. 1.1935 errichtet worden., . 

Die Geschäftsbeziehungen der Kreissparkasse zu Kunden aus dem Raum 

Bad Oeynhausen/Rehme haben sich im wesentlichen erst nach 1945 

entwickelt. 

Am 31.7.1959 beschloß der Kläger„ der Sparkassenrat der Kreisspar­

kasse Minden„ Anträge auf Genehmigung neuer Zweigstellen µ: a. auch in 

Bad Oeynhausen zu stellen. Am 29.8.1961 beschloß der Kläger„ eine 

Zweigstelle in Bad Oeynhausen zu errichten. Beide Beschlüsse wurden am 

27. 2~ 1962 noch einmal bestätigt. ,A.m 8. 6~ 1962 wurde die Zweigstelle in 

Bad Oeynhausen„ Klosterstraße 24„ eröffnet.· Zur Zeit sind außer der Bei­

geladenen und der Kreissparkasse noch die Deutsche Bank„ die Spar- und 

Darlehnskasse und die Volksbank im Raum Bad Oeynhausen/Rehme ver­

treten. 

Mit Verfügung vom 12.6.1962 hob der Beklagte die Beschlüsse des Klägers 

vom 31, 7.1959„ 29.8.1961 und 27„2.1962 unter Berufung auf die gesetz­

liche Zuständigkeitsregelung für Landkreise und Gemeinden auf~ Zugleich 

ordnete er die Schließung der Zweigstelle an. 

Hiergegen hat der Kläger nach erfolglosem Widerspruch rechtzeitig Klage 

erhoben„ mit der er folgendes geltend macht: 

Die vom Beklagten aufgehobenen Beschlüsse verstießen nicht gegen die 

Sub-sidiaritätsbestimmungen des § 2 Abs. 1 der Landkreisordnung vom 

21.7.1953 (GS. NW.S.- 208) -I.KrO -.· Durch die Spezialvorschrift des 

§ 42 Abs„ 1 LKrO in Verbindung mit§ 69 Abs. 4 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordhrein-Westfalen vomJB.10.1952 (GS. NW. S 167) - GO - sei 

ihre Geltung auf dem Gebiet des Sparkassenwesens ausgeschlossen. Selbst 

wenn man aber die Subsidiaritätsbestimmung für anwendbar halte„ seien 

die aufgehobenen Beschlüsse nicht rechtswidrig„ da das Sparkassenwesen 

seiner Natur nach überörtlichen Charakter trage„ und da im übrigen eine 

klare Grenzziehung zwischen örtlichen und überörtlichen Angelegenheiten 

- 3 -
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, 

nicht möglich sei. 

Die Grundsätze des Regional- und Subsidiaritätsprinzips seien im Gegen-

satz zur Auffassung des Beklagten auch nicht zu einem immanenten Bestand­

teil des im Lande Nordrhein-Westfalen geltenden Sparkassenrechts gewordEn. 

Vielmehr könne nach geltendem Sparkassenrecht eine Kreissparkasse inner­

halb des Kreisgebietes Zweigstellen errichten, und zwar auch dort, wo be­

reits die Haupt- oder Zweigniederlassung einer gemeindlichen Spar.-

kasse vorhanden sei~ Die gegenteilige Auffassung berücksichtige nicht, daß 

auch das neue Kreditwesengesetz dem derzeitigen Wirtschaftssystem durch 

Förderung des freien Wettbewerbs Rechnung trage. Sie versuche, auf dem 

Umwege über das Regionalprinzip und das Subsidiaritätsprinzip ein älm­

liches Ergebnis zu erzielen, wie es unter der Herrschaft des alten Kredit­

wesengesetzes mit Hilfe der Bedürfnisprüfung erzielt worden sei. Das 

Bundesverwaltungsgericht habe die Bedürfnisprüfung aber gerade deshalb 

für grundgesetzwidrig gehalten, weil sie nur dem Schutz anderer Kredit­

institute vor der Konkurrenz diene, ohne daß dies durch lebenswichtige 

Jnteressen der Allgemeinheit zwingend geboten sei. 

Die Gründung einer Zweigstelle in Bad Oeynhausen sei auch notwendig. An 

Kunden aus diesem Raum habe die Kreissparkasse bereits im Jahre 1961 

Kredite in Höhe von mehr als 3. 000. 000., - - DM gegeben. Sie habe vor Er­

richtung der streitigen Zweigstelle für dort wohnende Kunden 132 Hypotheken­

gewinnabgabekonten„ 29 Aufbaudarlehnskonten„ 14 Wertpapierdepots, 22 Giro­

konten und 166 Sparkonten verwaltet. Die neue Zweigstelle diene daher der 

besseren Betreuung bereits vorhandener, nicht aber der Werbung neuer 

Kunden. Inzwischen habe die Zahl der Kunden aus Bad Oeynhausen allerdings 

zugenommen~' Die Kreissparkasse beabsichtige jedoch nicht, mit der Bei­

geladenen in einen ruinösen oder unfairen Wettbewerb einzutreten. 

Der Kläger beantragt, 

die Verfügung des Beklagten vom 12~6.1962 
sowie dessen Widerspruchsbescheid vom 26. 7. 
1962 aufzuheben. 

- 4 -
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Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er ist der Ansicht„ die aufgehobenen Beschlüsse des Klägers vom 31. 7. 

1959, 29.-8."1961 und 27.2.1962 seien rechtswidrig. Sie verstießen näm­

lich gegen das im Sparkassenrecht verankerte Regionalprinzip und das 

damit zusammenhängende Subsidiaritätsprinzip sowie gegen das verfassung-s­

rechtlich garantierte Selbstverwaltungsrecht des Sparkassenzweckverbandes 

der Stadt Bad Oeynhausen und des Amtes Rehme. 

Nach geltendem Kommunalverfassungsrecht komme es für die Aufgaben­

verteilung zwischen Landkreis und kreisangehörigen Gemeinden auf die 

Unterscheidung zwischen überörtlichen und örtlichen Aufgaben an~ Für 

die Zuordnung einer Aufgabe zu den örtlichen oder überörtlichen Angele­

genheiten sei vor allem auf die Verwaltungs- und Finanzkraft der Gemeinde 

abzustellen.' Wenn eine kommunale Aufgabe die Finanzkraft einer Gemein­

de übersteige„ sei es Sache des Kreises, diese Aufgabe zu übernehmen. 

Nur in einem solchen Falle trage eine Aufgabe übe rörtlichen Charakter 

im Sinne des § 2 LKrO. Dagegen trage jede Aufgabe„ die ~ine Gemeinde 

ode r ein Zweckverband selbst erledigen könne, örtlichen Charakter. Der 

Landkreis dürfe daher Aufgaben1 die er in finanzschwachen Gemeinden 

rechtmäßig wahrnehme, nicht in den Gemeinden übernehmen, die die 

gleichen Aufgaben selbst erfüllen Könnten. Die Stadt Bad Oeynhausen und 

das Amt_ Rehme seien in der Lage„ durch die leistungsfähige Sparkasse ihres 

Sparkassenzweckverba,ndes alle in ihrem Bereich vorhandenen Bedürfnisse 

zu befriedigen~ Die Errichtung der streitigen Zweigstelle durch die 

Kreissparkasse v erstoße daher gegen das Subsidiaritätsprinzip. Der Land­

kreis sei auch nicht berechtigt, eine Sparkassensatzung zu erlassen„ die 

sieh nicht auf den überörtlichen Wirkungskreis beschränkt. Nach § 3 

LKrO seien die Landkreise nämlich nur berechtigt, i h r e Angelegen­

heiten {im Sinne des § 2 LKrO) durch Satzung zu regeln. Wenn es daher 

in § 1 der Satzung der Kreissparkasse Minden heiße, die Kreissparkasse 

sei für den Landkreis Minden errichtet , so könne sich dies nur auf die 

überörtlichen Angelegenheiten beziehen • 

- 5 -
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Der Kläger habe somit durch die aufgehobenen Beschlüsse auch gegen die 

Satzung der Kreissparkasse verstoßen; 

Das Sparkassengesetz vom 7.1.1958 (GV~' NW~. S. 5) - SpG - biete keinen 

Anhaltspunkt dafür„ daß es den Kreissparkassen als einzigen Einrichtungen 

der Landkreise erlaubt sein sollte„ Aufgaben an sich zu ziehen„ zu deren 

Wahrnehmung der Landkreis selbst nicht berechtigt sei. Auch die Spar­

kassenangelegenheiten seien nämlich Selbstverwaltungsaufgaben im Sinne 

des Kommunalverfassungsrechts„ wie sich z.-B . aus § 43 des Einführungs­

gesetzes zu dem Gesetz über die kommunale Neugliederung des rheinisch­

westfälischen Industriegebietes vom 29~·7.1929 (GS. S„ 137) ergebe. Der 

Wirkungsbereich des Landkreises werde durch § 1 SpG nicht über § 2 
' 

LK.rO hinaus erweitert. Der Charakter der Sparkasse als kommunale 

Einrichtung und damit ihre Bindung an die Zuständigkeitsregelung des 

kommunalen Verfassungsrechts ergäben sich vielmehr gerade aus den Vor­

schriften des Sparkassengesetzes„ insbesondere aus den §§ 6, 7, 10 und 11 

SpG. Wolle man die Zuständigkeitsregelungen des kommunalen Verfassungs­

rechts .für das Sparkassenwesen nicht gelten lassen„ so wäre z.B„ die 

Stadtsparkasse Köln nicht gehindert, Zweigstellen in den Städten Bielefeld„ 

Bochum oder Münster zu errichten. Daß dies mit dem kommunalen Charak­

ter der Sparkasse nicht in Einklang gebracht werden könne, sei offen­

sichtlich • 

Der Kläger könne sich auch nicht auf die grundgesetzlich geschützte Wett­

bewerbsfreiheit berufen. Die kommunalen Sparkassen gehörten zur öffent­

lichen Wirtschaft und hätten daher jede durch die Sache gebotene Ein­

schränkung zu dulden. Eine durch die Sache gebotene Einschränkung der 

Wettbewerbsfreiheit ergebe sich aus dem Subsidiaritätsprinzip. Eine Kon­

kurrenz zwischen zwei kommunalen Sparkassen könne nicht zugelassen 

werden. 

Die Beigeladene unterstützt das Vorbringen des Beklagten und beantragt, 

die Klage abzuweisen.;· 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der 

Beteiligten wird auf den Inhalt der Gerichtsakten sowie der beigez-ogen en 

Verwaltungsvorgänge des B eklagten Bezug genommen. 

- 6 -
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Entscpeiduhgsgründe: 

I 
Die Klage ist zulässig. 

Es handelt sich um eine Anfechtungsklage„ mit der die Aufhebung eines 

Verwaltungsaktes begehrt wird(§ 42 Abs~· _1 der Verwaltungsgerichtsordnung 

vom 21 . 1. 1960 (BGBl. I S. 1 7) - VwGO -)~' Die aufsichtsbehördliche Maß ­

nahme des Beklagten ist ein Verwaltungsakt; sie trifft nämlich die ver ­

bindliche Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiete des öffentlichen 

Rechts. 

- 2) Der Sparkassenrat kann nach § 42 Abs . 2 VwGO Klage erheben„ da er 

• geltend macht„ durch den angefochtenen Verwaltungsakt in s e in e n 

Rechten verlazt zu sein. Die Verletzung eigener Rechte ist nicht auszu­

schließen, da di e Verfügung des Beklagten vom 12. 6. 1962 Beschlüsse des 

Sparkassenrates aufhebt. 

" 3) Zwar sind Widerspruch und Klage von der durch den Vorstand vertretenen 

Kreissparkasse erhoben worden. Der klagende Sparkassenrat ist jedoch 

an Stelle der Kreissparkasse in den Prozeß eingetreten und hat der~n 

Prozeßhandlungen genehmigt ... Er ist auch ordnungsgemäß vertreten~· 

Die auf seine Prozeßbevollmächtigten ausgestellte Vollmacht ist vom Vor­

stand der Kreissparkasse unterzeichnet~ Die Vorschrift des § 20 Abs. 1 

Satz 2 SpG„ nach der die Sparkasse durch den Vorstand gerichtlich und 

außergerichtlich vertreten wird, ist mangels einer ausdrücklichen Regelung 

auf die Vertretung des Sparkassenrates entsprechend anzuwenden; 

II 

Die Klage ist auch begründet. 

Der angefochtene Bescheid des Beklagten ist nach§ 113 Abs. 1 Satz 1 

VwGO aufzuheben, da er rechtswil rig ist und den Kläger in seinen 

Rechten verletzt • 

- 7 -
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1) Nach der ständigen Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Münster 

vgl; OVG Münster,; Urteile vom 5. 12. 1962 
- III A 363/60 - und - III A 1147 /61 - sowie 

2) 

Urteil vom 21 . 8 . 1963 - III A 129/62 - in 
Deutsches Verwaltungsblatt - DVBl~· 1963, s. 
928 = Der Öffentliche Dienst - DÖD - 1963, 
S. 236 = Zeitschrift für Beamtenrecht - ZBR -
1964, s. 22 

greift eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde, durch die der Beschluß 

des Rates einer Gemeinde oder einer Sparkasse aufgehoben wird, in 

die Rechte des Rates im Sinne des § 113 Abs~· 1 Satz 1 VwGO ein. Dieser 

- nicht aber die Gemeinde oder die Sparkasse - ist daher als materiell­

rechtlich Betroffener der richtige IGäger. 

Die angefochtene Verfügung des Beklagten ist rechtswidrig. 

Nach § 34 Abs ~ 3 Satz 2 SpG kann der Regierungspräsident Beschlüsse 

der Organe der Sparkasse, die das geltende Recht verletzen, aufheben 

und verlangen, daß Maßnahmen, die auf Grund derartiger Beschlüsse 

getroffen worden sind, rückgängig gemacht werden. Die Beschlüsse des 

Klägers vom 31 .- 7~ 1959, 29.8. 1961 und 27~·2:·1962 verletzen das gelten­

de Recht aber nicht~ 

Nach § 15 Abs .' 2 Satz 1 SpG beschließt der Sparkassenrat über die Er­

richtung von Zweigstellen. Er ist dabei an die Vorschriften des Gesetzes 

und der Satzung der Sparkasse gebunden~' Vorschriften, nach denen die 

Errichtung einer Zweigstelle einer Kreissparkasse in einer kreisangehöri­

gen Gemeinde oder im Gebiet eines Sparkassenzweckverbandes mit eigener 

Sparkasse verboten ist, bestehen jedoch nicht~· 

a ) Daß die Möglichkeit. Sparkassenzweigstellen zu errichten, nur durch Ge­

setz,kingeschränkt werden kann, ergibt sich aus Art. 12 Abs. 1 des Grund­

gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. 5. 1949 (BGBl I S. 1) -

GG - . Nach dieser Vorschrift haben alle Deutschen das Recht, Beruf und 

Arbeitsplatz fret zu wählen. Die Berufsausübung kann jedoch durch Gesetz 

geregelt werden. Die Geltung dieses Grundrechts für juristische Personen 

des öffentlichen Rechts ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen„ wie sich 

aus Art . 19 Abs~· 3 GG ~rgibt. 

- 8 -
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Sie ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn die juristische Person des 

öff entliehen Rechts lediglich 11 Sachwalter der gewiss ermaß et?- gebündelten 

Individualinteressen ihrer Mitglieder" ist 

vgl~· Maunz- Dürig, Grundgesetz, Kommentar i. d. F . 
der 6. Ergänzungslieferung, Randnr, 45 zu Art'. 19 
Abs . III. 

Dies trifft für die öffentlich-rechtliche Sparkasse zu 

vgl~ Maunz-Dürig aaO. 

Aus diesem Grunde ist auch die Errichtung einer Sparkassenzweigstelle 

Ausübung des durch Artikel 12 Absatz 1 GG garantierten Grundrechts 

vgl; BVerwG, -Urteil vom 10. 7:·195s - 1 C 195/56 -
in NJW 1959i S. 590. 

b ) Das Sparkassengesetz enthält keine Vorschrift„ durch die das Recht, 

Zweigstellen zu errichten, ausdrücklich eingeschränkt wird~ 

§ 15 Abs. 2 Satz 1 SpG regelt lediglich die Zuständigkeit. Die Bestimmung 

macht im übrigen deutlich, daß die Errichtung einer Zweigstelle Sache 

der (rechtlich selbständigen) Sparkasse, nicht aber des Gewährträgers ist • 

Der Gewährträger kann auf entsprechende Ert schließungen des Sparkassen­

rates nur mittelbar, vor allem durch dieWahl seiner Mitglieder (§§ 7 Abs. 1, 

10 Abs . 1 SpG), Einfluß nehmen. 

Dennoch wird man mit dem Beklagten annehmen müssen, daß eine 

kommunale Sparkasse nur unter den gleichen Voraussetzungen Zweig­

stellen errichten darf, unter denen der Gewährträger# das "Mutter­

gemeinwesen11, eine Sparkasse errichten dürfte. Die Errichtung einer 

Sparkassenzweigstelle unterscheidet sich zwar insofern von der Er­

richtung einer Sparkasse. als diese nach § 2 SpG Rechtsfähigkeit besitzt, 

während jene nur ein unselbständiger Teil der rechtsfähigen Sparkasse ist. 

Wirtschaftlich gesehen besteht aber zwischen der Errichtung einer Spar­

kasse (mit einer einzigen Niederlassµng) und der Errichtung einer Zweig­

stelle kein wesentlicher Unterschied~' Sowohl für die Kunden als auch für 

die konkurrierenden Kreditinstitute wird die Errichtung einer Zweigstelle 

in der Regel die gleiche Bedeutung haben wie die Errichtung einer neuen 

Sparkasse~ 

- 9 -
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Etwaige Beschränkungen der Freiheit des Gewährträgers. eine Sparkasse 

zu errichten, schränken daher auch die Freiheit der Sparkasse bei der Er­

richtung von Zweigstellen ein. Das Ergebnis dieser - im Anwendungsbereich 

des Art. 12 Abs . 1 GG gebotenen - wirtschaftlichen Betrachtungsweise 

wird bestätigt durch folgende rechtliche Erwägung: Wird die Sparkasse 

durch den Gewährträger aufgelöst (§ 7 Abs. 2 b SpG). so erstreckt sich die 

Auflösung auch auf alle von der Sparkasse selbst errichteten Zweigstellen; 

dies gilt auch dann, wenn die Sparkasse aufgelöst werden m u ß , weil sie 

(zusammen mit allen Zweigstellen) verbotswidrig errichtet worden ist. 

Die Rechtmäßigkeit der Errichtung von Zweigstellen kann aber nicht unter­

schiedlich beurteilt werden, je nachdem, ob diese für den Fall der rechts­

widrigen Errichtung vom Gewährträger oder von der Sparkasse wieder auf­

gelöst werden müßten. Gewährträger und Sparkasse unterliegen somit bei 

der Wahrnehmung der ihnen durch das Sparkassengesetz übertragenen ver­

gleichbaren Aufgaben den gleichen rechtlichen Beschränkungen. 

Nach geltendem Recht sind aber Landkreise nicht gehindert, Kreisspar­

kassen auch in Gemeinden mit eigener Sparkasse zu errichten. 

Zwar ist die Errichtung einer Sparkasse eine Selbstverwaltungsangelegen-

heit im Sinne des kommunalen Verfassungsrechts . Dies ergibt sich aus der 

Vorschrift des § 1 Satz 1 SpG. na~h der Gemeinden oder Gemeindeverbände 

Sparkassen errichten können . Aus der Zugehörigkeit zu den Selbstver­

waltungsangelegenheiten folgt aber im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten 

und der Beigeladenen noch nicht, daß der Landkreis nur dann eine Sparkasse 

errichten darf, wenn die Gemeinde keine leistungsfähige Sparkasse zur Ver­

fügung stellen kann. Eine derartige Einschränkung ergibt sich weder aus den 

§§ 2 GO und 2 Abs. 1 LKrO noch aus anderen Rechtsvorschriften. 

Nach § 2 GO sind die Gemeinden in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nich 

ausdrücklich etwas anderes bestimmen„ ausschließliche und eigenverant­

wortliche Träger der öffentlichen Verwaltung. Die Landkreise sind nach § 2 

Abs . 1 Satz 1 LKrO ausschließliche und eigenverantwortliche Träger der 

öffentlichen Verwaltung zur Wahrnehmung der auf ihr Gebiet begrenzten 

überörtlichen Angelegenheiten, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas 

anderes best immen. 

- 10 -
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Die Wahrnehmung örtlicher Aufgaben durch die Gemeinden bleibt nach § 2 

Abs. 1 Satz 2 LK.rO unberührt. Mehr€re Gemeinden können auch überörtliche„ 

auf ihre Gebiete begrenzte Aufgaben durch Zweckverbände oder im Wege 

öffentlich- rechtlicher Vereinbarungen durchführen (§ 2 Abs. 1 Satz 3 LKrO). 

Hinsichtlich der Zuständigkeitsabgrenzung kommt es somit grundsätzlich 

auf die Unterscheidung von örtlichen und überörtlichen Angelegenheiten an. 

Im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten darf bei dieser Unterscheidung 

aber nicht in erster Linie darauf abgestellt werden; ob eine Gemeinde nach 

ihrer Finanz- und Verwaltungskraft in · de r Lage ist; eine Aufgabe selbst 

wahrzunehmen. Die Rechtsbegriffe 11örtlich11 und ''überörtlich" beziehen sich 

ihrem Wortlaut nach auf die räumlichen Grenzen der Gemeinde. Dies bestätigt 

auch der Sinnzusammenhang„ in dem diese Begriffe verwendet werden. § 2 

Abs. 1 Satz 1 LK.rO spricht von den "auf ihr Gebiet begrenzten 

überörtlichen Angelegenheiten" . Ebenso spricht Satz 3 der Vorschrift von 

solchen überörtlichen Auf gaben, die auf die G e biete mehrer Gemeinden 

begrenzt sind. Daß auch die in § 2 Abs . 1 Satz 2 LK.rO erwähnten ört­

lichen Aufgaben in Beziehung zum Gemeindegebiet stehen„ ergibt sich aus der 

Vorschrift des § 2 GO, die nicht ohne Grund nur von der ausschließlichen 

Verwaltungskompetenz der Gemeinden 11 in ihrem G e b i et" spricht. Schließ­

lich kann auch die Vorschrift des Artikels 28 Absatz 2 GG„ nach der den 

Gemeinden gewährleistet sein muß, 11 a 11 e Angelegenheiten der örtlichen 

Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln"., 

nur in diesem Sinne verstanden werden. Hätte der Verfassungsgesetzgeber 

oder der einfache Gesetzgeber beabsichtigt, den Begriff der "örtlichen An­

gelegenheiten" oder der "Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft" gleich­

zuset zen mit dem Begriff der "Angelegenheiten, die eine Gemeinde nach ihrer 

Finanzkraft selbst erledigen kann"., so hätte e r dies eindeutig zum Ausdruck 

gebracht. Nach geltendem Verfassungs- und Kommunalverfassungsrecht be ­

zieht sich der Begriff de r 11örtlichen Angelegenheiten" auf die Grenzen des 

Gebietes~ nicht aber der Finanzkraft einer Gemeinde. Gemeint sind solche 

Angelegenheiten„ deren politische und wirtschaftliche Bedeutung sich im 

wesentlichen auf da s Gemeindegebiet beschränkt. 

- 11 -



(") 
0 
\ 

w .. _ . 

C ...-.. 
(9 

s.... LL 
0 ro .._.. 
4:= 
CO 

E ..c 
(.) 
Cl) 

C 

s.... ·-Q) 

0 
E 
Q) 
0) 

1 ' 
Cl) 
0) 

Cl) C 
::l 
..c 
(.) 
Cl) 

> s.... 
0 

LL 
■ Q) . : r- :.- J. • 

..c ..c 
(.) 
Cl) 

' ) : .. 

(.) ......, LO 
::l CO 
Q) 0 s.... Or,..... 

ro Q) LO 
"'O 

T""" 

~ 

cn ..c 
(.) 
s.... 
::l 

■ "'O 

(]) t:::: 
Q) C s.... "'O ....... 
s.... ~ 

~ 
·o w ~ ·----i 

ru e 
(9 0.... 

.J. 

! 1' .. 
• · .,• 

.•• : i J ._.: • ' • 

' . 
• 'l ' ·.,,, . , 

. ·=.,.,, r ./ ! , .. , , , :~ :·j :, 

• • 

• • 

- 11 -

Was im e inzelnen zu den !'Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft" gehört„ kann 

in der Regel nur unter Berücksichtigung der Entwicklungsgeschichte festge ­

stellt werden~ 

vgl. Maunz-Dürig aaO. Randnr. 30 zu Art. 28 GG„ 

Ob die Errichtung einer Sparkasse zu den "örtlichen Angelegenre iten" im 

Sinne der vorstehenden Ausführungen gehört, ist im Hinblick auf die wi rt-­

schafts - und währungspoÜtische Funktion des Sparkassenwesens im gesamten 

Bundesgebiet zweifelhaft. Doch kann dies dahingestellt bleiben. Auch wenn man 

annimmt, die Gründung einer Sparkasse in einer größeren Gemeinde habe im 

wesentlichen nur eine auf das Gemeindegebiet beschränkte Bedeutung„ ist der 

Landkreis nicht gehindert„ in dieser Gemeinde eire Kreissparkasse zu er­

richten. § 2 GO und § 2 Abs .· 1 Satz 1 LKrO lassen nämlich - in Überein­

stimmung mit Art. 28 Absatz 2 GG und Art.· 78 Abs. 2 der Verfassung für das 

Land Nordrhein- Westfalen vom 28. 6 . 1950 (GS. NW. s. 3) - abweichende ge ­

setzliche Regelungen zu. Als ein·e derartige Regelung ist § 1 Satz 1 SpG an­

zusehen. 

Während nach den Vorschriften der§§ 2 GO und 2 Abs. 1 LKrO der Land ­

kreis grundsät zlich nur tätig werden darf_; wenn die Angelegenheit überört­

lichen Charakter hat und infolgedessen von der Gemeinde nicht erledigt wer ­

den kann, können nach § 1 Satz 1 SpG Gemeinden o d e r Gemeindeverbände 

Sparkassen errichten. Diese Bestimmung weicht von den V?rschriften der 

§§ 2 GO und 2 Abs. 1 LK.rO insofern ab„ als bei der Zuständigke it für die 

Gründung einer Sparkasse nicht mehr auf die Unterscheidung von örtlichen 

und überörtlichen Angelegenheiten abgestellt wird. Die Gemeinden und 

Gemeindeverbände (Ämter, Landkreise und Zweckverbände) sind in gleiche r 

Weise berechtigt„ Sparkassen zu errichten. § 1 Satz 1 SpG wird im Gegen­

satz zur Auffassung des Beklagten durch die Vorschriften der §§ 2 GO und 

2 Abs„ 1 LKrO nicht wieder e ingeschränkt. 

§ 1 SpG ist gegenüber den §§ 2 GO und 2 Abs; 1 LKrO lex specialis. Das 

spezi e llere Gesetz geht dem allgemeineren vor„ soweit es denselben 

Gegenstand r egelt. § 1 SpG regelt denselben Gegenstand wie die §§ 2 GO und 

2 Abs , 1 LKrO„ nämlich die sachliche Zuständigkeit für die Wahrnehmung 

einer kommunalen Aufgabe, 

- 12 .: 
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§ 1 SpG trifft auch - und zwar, wie die §§ 2 GO und 2 Ab~. 1 LKrO verlan­

gen, "ausdrücklich" - eine andere Regelung~ Die Landkreise sind nach dem 

insoweit eindeutigenWortlaut im Rahmen der übrigen Gemeindeverbände den 

Gemeinden hinsichtlich des Sparkassenwesens gleichgestellt. Dies gilt je­

denfalls, solange Kreis - und Gemeindesparkassen im Gebiet des jeweiligen 

-Gewährträgers errichtet werden. Ob ein Kommunalverband auch berechtigt 

wäre, außerhalb seines Gebietes Sparkassen zu gründen, braucht im vorlie­

genden Falle nicht entschieden zu werden. Wenn man insoweit eine Ein­

schränkung des § 1 SpG durch die §§ 2 GO und 2 Abs„ 1 LKrO annimmt„ be­

deutet das nicht, daß Gemeinden und Gemeindeverbände sich bei der Grün­

dung von Sparkassen auch an die s ach 1 ich e Zuständigkeitsregelung des 

Kommunalverfassungsrechts halten müßten. 

Ein im Verhältnis zwischen Landkreis und Gemeinde geltendes "Subsidiaritäts ­

prinzip" ist auch nicht den übrigen Vorschriften des Sparkassengesetzes zu 

entnehmen~· Die vom Beklagten zitierten Vorschriften machen zwar deutlich„ 

daß zwischen Gewährträger und Sparkasse trotz der rechtlichen Selbständig­

keit der Sparkasse personelle und vermögensrechtliche Verbindungen be­

stehen. Dies ändert aber nichts an der Bedeutung des § 1 SpG als lex 

specialis gegenüber den§§ 2 GO und 2 Abs. 1 LKrO, Auch die Umschreibung 

der Aufgaben einer Sparkasse durch § 4 SpG verleiht der Gemeindesparkasse 

keinen Vorrang gegenüber der Kreissparkasse. Die Aufgabe„ 11den Sparsinn 

in der Bevölkerung zu wecken und zu fördern11 (§ 4 Satz 1 SpG) spricht wegen 

ihres Zusammenhanges mit der bundeseinheitlichen Währungs - und Wirt­

schaftspolitik eher für den überörtlichen Charakter des Sparkassenwesens. 

Die "örtliche Kreditversorgung" (§ 4 Satz 2 SpG) könnte dagegen eine Ange­

legenheit sein, deren Bedeutung sich auf die Grenzen einer Gemeinde be­

schränkt, Beide Arten von Aufgaben werden aber von jeder Sparkasse wahr­

genommen. Die kommunalen Sparkassen haben daher kein Recht auf aus­

schließliche Erfüllung der ihnen in ihrem Bereich durch Gesetz und Satzung 

zuerkannten Aufgaben 

vgl. Gerth-Danco, Das Sparkassenrecht in Nord­
rhein-Westfalen, 1958„ Anm. 3 zu § 4 (S. 26). 

- 13 -
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Auch die geschichtliche Entwicklung zeigt# daß das Sparkassenwesen seit 

langer Zeit Sache der Gemeinden u n d der Kreise ist. Bereits Nr. 21 des 

Reglements, die Einrichtung des Sparkassenwesens betreffend. vom 12. 12. 1838 

(GS. S. 5) sah vor, daß Sparkassen außer von Gemeinden auch "von größeren 

Landesteilen# z . B . Kreisen und ständischen Verbänden errichtet werden" . 

Kap. I § 2 des Fünften Teiles der Dritten Verordnung des Reichspräsidenten 

zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen usw. vom 6. 10. 1931 (RGBl. I S. 

537) und § 1 der Preußischen Verordnung über die Sparkas1:,en sowie die kommu­

nalen Giroverbände und kommunalen Kreditinstitute vom 20. 7. 1932 (GS. S. 241) 

sehen ebenfalls die Errichtung von Sparkassen durch Gemeinden und Gemein­

deverbände vor. Aus § 43 des Einführungsgesetzes zu dem Gesetz über die 

kommunale Neugliederung des rheinisch-westfälischen Industriegebietes 

vom 29 . 7. 1929 (GS~ s. 137) ergibt sich nichts Gegenteiliges . Wenn in Abs . 2 

dieser Vorschrift die Sparkassenangelegenheiten von der Inanspruchnahme 

der aus s c h 1 i e ß 1 ich e n Zuständigkeit durch den Kreis ausgenommen wer­

den, so bedeutet dies im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten nur, daß 

diese Aufgaben weiterhin von Kreis und Gemeinde gleichberechtigt wahrgenom­

men werden sollen. 

Gegen eine Einschränkung des § 1 Satz 1 SpG durch die §§ 2 GO und 2 Abs. 1 

LKrO sprechen auch wirt;:;chaftsrechtliche Gründe. Gemeinden und Landkreise 

sind hinsichtlich des Sparkassenwesens von den einschränkenden Bestimmun­

gen der §§ 69 Abs . 1 GO, 42 Abs. 1 LKrO befreit(§§ 69 Abs . 4 GO i . V. m • 

§ 1 Satz 1 SpG); Sie können Sparkassen unter den gleichen rechtlichen Vor­

aussetzungen errichten„ unter denen auch natürliche Personen und juristische 

Personen des Privatrechts Kreditinstitute gründen dürfen. Auch das Gesetz 

über das Kreditwesen vom 10. 7. 1961 (BGBl. I s. 881) - KWG - trifft für 

die Erri chtung kommunaler Sparkassen auf der einen und sonstiger Kredit ­

institute auf der anderen Seite keine unterschiedlichen Regelungen. Mit der 

Errichtung einer Sparkasse beteiligt sich der Kommunalverband am allge­

meinen Wirtschaftsverkehr; denn auch hinsichtlich der Art der Geschäfte 

bestehen zwischen kommunalen Sparkassen und sonstigen Kreditinstituten 

heute keine wesentlichen Unterschiede mehr. Privatrechtliche und öffentlich­

r echtliche Kreditinstitute dürfen urrl sollen demnach miteinander in Kon­

kurrenz treten. 

- 14 -
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Es wäre mit dieser unserer freiheitlichen Wirtschaftsordnung entsprechenden 

gesetzgeberischen Absicht nicht zu vereinbaren„ wenn zwar privatrechtliche 

Kreditinstitute untereinander und jeweils mit eine m 11 zuständigen11 öffent­

lich-rechtlichen Kreditinstitut in Konkurrenz träten, die öffentlich- rechtlichen 

Kreditinstitute untereinander sich aber jeder Konkurrenz enthielten. Tat­

sächlich wird den kommunalen Sparkassen auch in beschränktem Umfange 

durch die Bundesbank (mit den Landeszentralbanken) Konkurrenz gemacht 

(vgl. § 19 Nr~· 4-9 i . V . m. § 22 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank 

vom 26 . 7. 1957 in der jetzt geltenden Fassung). Selbst die Girozentralen 

(§ 36 SpG) - z.B. die Landesbank für Westfalen mit einer Zweigstelle in der 

Stadt Bielefeld - betreiben zum Teil die gleichen Geschäfte wie die Spar­

kassen und treten infolgedessen mit diesen in Konkurrenz. Unter diesen Um­

ständen kann der Gesetzgeber nicht beabsichtigt haben, gerade die Kon­

kurrenz von Kreis- und Gemeindesparkassen zu verbieten. Diese Konkurrenz 

liegt auch im Interesse der Sparkassenkunden, die am gleichen Ort zwischen 

zwei verschiedenen kommunalen Unternehmen wählen können. 

Die Errichtung der streitigen Zweigstelle in einer Gemeinde mit eigener Spar­

kasse verstößt auch nicht gegen die Satzung der Kreissparkasse. Diese ge­

stattet vielmehr in Übereinstimmung mit der landeseinheitlichen Mustersatzung 

vom 1. 4.1958 (GV~ NW. S„ 111) in§ 1 Absatz 3 ausdrücklich die Errichtung 

von Zweigstellen. Durch die Zwei&stelle können die dort wohnenden Kunden 

der Kreissparkasse auch besser bedient werden. Eine Einschränkung unter dem 

Gesichtspunkt der in dem § 2 GO und 2 Abs~· 1 LKrO getroffenen Regelung der 

sachlichen Zuständigkeit von Kreis und Gemeinde wird in der Satzung nicht 

gemacht. Sie ergibt sich nach den Ausführungen unter c) auch nicht aus § 3 

Abs. 1 Satz 1 LK.rO; Zwar -können nach dieser Vorschrift die Landkreise 

nur i h r e Angelegenheiten durch Satzung regeln. § 1 SpG erklärt aber die 

Errichtung von Sparkassen gleichermaßen zur Gemeinde- und Kreisangelegen­

heit. 

Wäre die Errichtung mn Kreissparkassen oder deren Zweigstellen in Gemein­

den mit eigener Sparkasse nur dann erlaubt, wenn die gemeindeeigene Spar­

kasse die örtlichen Bedürfnisse nicht befriedigen könnt~, so· würde die Kreis­

sparkasse in vielen Fällen nicht in der Lage sein, die Gemeinden, die keine 

eigenen Sparkassen errichtet haben„ ordnungsgemäß zu betreuen. 
1 

- 15 -
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Die Krei ssparkasse wird nämlich oft darauf angewiesen sein„ an der Wirt­

schaftskraft größerer Gemeinden mit eigener Sparkasse zu partizipieren. 

f ) Im übrigen läßt sich auch die Verwaltungspraxis mit den vom Beklagten auf­

gestellten Grundsätzen nicht vereinbaren.·. Es gibt kaum eine Kreisstadt, in 

der s i ch nicht neben der Stadtsparkasse die Hauptniederlassung der Kreis ­

sparkasse befindet. Eine befriedigende Erklärung gibt es hierfür unter Zu­

grundelegung der Rechtsansicht des Beklagten nicht. Wenn die §§ 2 GO und 

2 Abs. 1 LKrO auch 1m Sparkassenwesen Geltung hätten, müßten die meisten 

Hauptniederlassungen der Kreisspar kassen aufgelöst werden~ Eine Besitz­

standwahrung läßt sich nach der Rechtsansicht des Beklagten nic4t rechtfertigen. 

Auch soweit die Rechtsansicht des Beklagten in der Literatur vertreten wird 

vgl. Dirk Schmidt, Das Regionalprinzip im Sparkassen­
wesen in Verwaltungsarchiv Bd. 51„ S . 315, 

• wird der Widerspruch zur Verwaltungspraxis empfun'den 

• • 

vgl~ Dirk Schmidt, aaO. S. 320. 

Allein im Zuständigkeitsbereich des Beklagten bestehen - abgesehen von dem 

vorliegenden und einem gleichgelagerten„ ebenfalls z . Zt. bei dem erkennen­

denGericht anhängigen Fall - in folgenden Gemeinden Haupt- oder Zweigstellen 

von Kreissparkassen neben Gemeinde- oder Amtssparkassen: 

Bielefeld, 
Detmold, 
Herfor d, 
Höxter„ 
Lage, 
Lemgo, 
Minden„ 
Rahden, 
Vlotho • 

Darunter befinden sich zwei Kreissparkassen auf dem Gebiet einer kreisfreien 

Stadt und drei Zweigstellen von Kreissparkassen in Gemeinden mit eigener 

Sparkasse, die nicht Sitz der Kreisverwaltung sind. Es ist nicht anzunehmen, 

daß in diesen Fällen die Kreissparkasse nur desha.lb "geduldet" wird„ weil die 

Gemeinde- oder Amtssparkasse die örtlichen Bedürfnisse nicht befriedigen 

kann. Eine Prüfung„ ob dies der Fall ist. ist vielmehr überhaupt nicht vorge­

nommen worden; Sie ist nach der Rechtsauffassung der Kammer auch weder 

erforderlich noch statthaft. 

- 16 -
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Da die vom Beklagten aufgehobenen Beschlüsse des Klägers somit nicht das 

geltende Recht verletzen, mußten die angefochtenen Verwaltungsakte aufgehoben 

werden. 

Die Kosten des Verfahrens haben nach den §§ 154 Abs. 1 und 3 sowie 159 VwGO 

in Verbindung mit § 100 Abs . 1 ZPO der Beklagte und die Beigeladene je zur 

Hälfte zu tragen~ 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen dieses Urteil kann binnen eines Monats nach Zustellung bei dem Verwal­
tungsgericht Minden (W estf) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam­
ten der Geschäftsstelle Berufung eingelegt werden. Über die Berufung entschei-

• det das Oberverwaltungsgericht in Münster (Westf). 

• gez. Dr. Kreft gez„ von Lüpke gez. Hinsen 

Ferner erging ohne Mitwirkung der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter folgender 

Beschluss : 

Der Streitwert wird auf 20. 000, - - DM festgesetzt. 

Die Zuziehung eines Bevollnti. chtigten für das Vor­
verfahren wird mit Rücksicht auf die rechtliche 
Schwierigkeit der Sa che für notwendig erklärt. 

• Rechtsmittelbelehrung: 

e Gegen diesen Beschluß kann. wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 50. - - DM 
übersteigt. binnen zwei Wochen nach Zustellung bei dem Verwaltungsgericht 
Minden (Westf) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts­
stelle Beschwerde eingelegt werden, über die, sofern ihr nicht abgeholfen wird, 
das Oberverwaltungsgericht in Münster (W estf} entscheidet • 

gez. Dr. Kreft gez . von Lüpke gez„ Hinsen 
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:«reisf parkaff t Pabtrborn 
Di pl .Volkswirt J .Klein 
Sparkassendi rektor 

DER VORSTAND 

Herrn 
Sparkassendirektor G,Vorhaben 

206) Bad Oldesloe 

Am Markt 3 

Sehr geehrter Herr Vorhaben! 

479 PADERBORN, DEN 30 . 12 . 1964 
SCHILDERN NR. s 
Fernsprech-
Sammelnummer S7 31 

Unter höfli cher Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 28 . 12 . 1964 überreiche ich 

Ihnen in der Anlage die Abschrift des Urteils des Verwaltungsgerichtes in 

Minden in unserer Verwaltungsrechtssache wegen Errichtung einer Sparkassen­

zweigstel le in der Stadt Paderborn zur gefl . Bedienung. 

Die Gegenpartei hat gegen das ergangene Urteil Berufung beim Oberverwaltungs­

gericht in Münster eingelegt . Dieses Gericht hat bis heute keine Entscheidung 

getroffen. 

Ich hoffe , daß im Frühjahr kommenden Jahres ein weiteres Urteil von diesem 

Gericht ergehen wird . 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Anlage 



\ 

w 
C 
L.. 

CO 
E 
L.. 

0 
1 ' 

(f) 

> 
■--..c 
(.) 

■ 

L.. 

CO 
cn 
(]) 
L.. 

~ 

-(9 
LL 
0 ._, 
4:= 
CO 
..c 
{.) 
cn 
C 
Q) 

E 
Q) 
C') 
cn 
C') 
C 
:::J 
..c 
{.) 
cn 
~ 

0 
LL 
Q) 
..c 
{.) 
cn 
+-' L() 
:::J 00 
Q) 0 
Or---­
Q) L() 

"O ~ 
..c ~ 
{.) Q) 

:5 E 
-o E 
t :::J 
Q) C 

"O +-' 
~ ~ 
·o Q) 
~ . ...., 
Q) e 
(9 0.... 

Abschrift 

2 K 819/62 

IK NAllEH DES VOLKES 
Verkllndet am 17 ~1l'arz 1964 

gez. Hal.fkath U R ~ E I L 
VerwoGerichtsangeetell- des Verwa1tungegerichte Minden 
ter als Urkundsbea:nter 
der Geecbättestelle 

Verwaltunger~cbtssacbe 

-• 

• -

wegen Errichtung einer Sparkaeaenzweiketelle. 

XLÄGER: Der Sparkassenrat der Kreiseparkasse Paderborn 
in Paderborn, 

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Baumeister, 
Dr. Hoppe und H.H. Baumeister, 
lrdnater (Westf), Am Kreishaus 5 

Der Regierungspräsident in Detmold 
- Azl ~1. 95 - 2 (0122) -, 

BEIGELADENE: 1) Die Stadt Paderborn, vertreten durch den 
Stadtdirektor, 

2) Die Städtische Sparkasse Paderborn, vertreten 
durch ihren Vorstand, 

- Prozeßbevollmäcbtigte zu 1) u. 2)i Rechtsanwälte Hen­
richs und Dr. Heariche jun., Hilden. Klotzstraße 25 -

- - ~ - - - - - -
Das Verwaltungsgericht Kinden, 2. Xammer, 
hat auf die mündliche Verbandlung vom 17. März 1964, 
an der teilgenommen haben, 

Der Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Kreft, 
Verwaltungsger1chterat von LUpke, 
Verwaltungsgerichtsrat Hinaen 

sowie die ehrenamtlichen Verwaltungaric bter 

Anton Bentrap 
August Bokemeyer 

fli.r Recht erkannt: 

- 2 -
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Die Verfügung des B~klagten vom 15.6.1962 
sowie dessen Widerspruchsbescheid vom 31 o7 o 
1962 werden aufgehoben o 

Der Beklagte und die Beigeladenen zu 1) und 
2) tragen die Kosten des Verfahrene je zu ei­
nem Drittel o 

Die Kreissparka.sse Paderborn ist im Jahre 1848, die Städtische 
Sparkasse Paderborn, die Beigeladene zu 2), ist im Jahre 1903 
gegründet worden. Außer diesen beiden Kreditinstituten unter­
halten die Volksbank, die Commerzbank, die Deutsche Bank, die 
Ländliche Zentralkasse und die Landeszentralbank Niederlassun­
gen im Gebiet der Stadt Paderborn, der Beigeladenen zu 1). 

Nachdem die Versuche der Kreissparkasse und der Beigeladenen 
zu 2), die Gründung von Zweigniederlassungen in Paderborn ver­
traglich zu receln, gescheitert waren, beschloß der Kläger, 
der Sparkassenrat der Kreissparkasse Paderborn, am 130201962, 

eine Hauptzweigstelle im Stadtteil Stadtheide zu errich~en. 

Dieser Beechruß wurde von dem Beklagten mit VerfUgung vom 
1506.1962 unter Berufung auf' die gesetzliche Zustlindigkeitsre­
gelung für Landkreise und Gemeinden aufgehobeno zugleich \rorde 
die Schließung der inzwischen eröffneten Zweigstelle angeordnet o 

Hiergegen hat der Klüger nach erfolglosem Widerspruch rechtzei­
tig Klage erhoben, mit der er folgendes geltend macht: 

Der vom Beklagten aufgehobene Beschluß verstoße nicht gegen 
die Subsidiaritätsbestimmung des§ 2 Abeo 1 der Landkreisord­
nung vom 21 0701953 (GSo NWo S. 208) - LKrO -& Durch die Spezial­
vorschrift des§ 42 Abs o 1 LKrO i oV.mo § 69 Abs. 4 der Gemein­
deordnung für das Land NordrheiY- -Weetfalen vom 28.10.1952 
(GSo NW. s„ 167) - GO - sei ihre Geltung auf dem Gebiet des 
Sparkassenwesens ausgeschlossen. Selbst wenn man aber die Sub­
eidiari t ä tsbestirnoung fi.ir anwendbar ha lte, sei der angefoch­
tene Beschluß nicht rechtswidrig, da daa Sparka ssenwesen sei­
ner Natur nach überörtlichen Charakter trage, und da im übri­
gen eine klare Grenzziehung zwischen örtlichen und überörtlichen 

- 3 
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Angelegenheiten nicht möglich sei~ 

Die Grundsätze des Regional- und Subsid~aritätsprinzipa 
seien im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten auch nicht 
zu einem immanenten Bestandteil des im Lande Nordrhein-West­
falen geltenden Sparkassenrechte gewordeno Vielmehr könne 
nach geltendem Sparkassenrecht eine Kreissparkasse inner­
halb des Kreisgebietes Zweigstellen errichten, und zwar 
auch dort, wo bereits die Haupt- oder Zweigniederlassung 
einer gemeindlichen Sparkasse vorhanden eeio Die gegentei­
lige Auffassung berticksichtige nicht, daß auch das neue Kre­
ditweeengesetz dem derzeitieen Wirtschaftssystem durch 
Pörderung des freien Wettbewerbs Rechnung trage. Sie ver­
suche, auf dem Umwege Uber das Regionalprinzip und das Sub­
sidiaritätsprinzip ein ähnliches Ergebnis zu erzielen, wie 
es unter der ~errachaf't des alten Kreditwesengeaetzee mit 
Hil.fe der Bediirfnisprü.tung erzielt worden sei. Das Bundes­
verwaltungegericht habe die BedUrfnieprU!ung aber gerade 

deshalb :t:Ur grundgeeetzwidrig gehalten, weil sie nur dem 
Schutz anderer Kred1t1net1tute vor der Konkurrenz .diene, 
ohne daß dies durch lebenswichtige Interessen der Allgemein­
heit zwingend geboten aeio 

Die Kreissparkasse habe infolge ihrer wesentlich lö.nceren 
Tätigkeit in der Stadt Paderborn einen weitaus größeren 
Kundenkreis zu betreuen als die Beigeladene zu 2). Um die 
Betreuung sicherzustellen, müßten Zweigstellen errichtet 
werden, zumal auch die örtlichen Mitbewerber Zweigstellen 
errichteten. So habe die Beigeladene zu 2) 6 Zweigstellen 
eröffneto Auch der bargeldlose Lohnzahlungsverkehr, der erst 
nach Beendigung der Arbeitszeit der Betriebe abgewickelt 
werden könne, erfordere eine örtlich nahe Niederlassung des 
Kreditinstituts dieses Kundenkreiseao In der Stadt Pader­
born führe die Kreissparkasse Uber 50500 Gehalts- und Lohn­
konten. Allein die Hauptstelle fUhre 410000 Spar- und Giro­
konten. Für Kunden. aus dem Stadtteil Stadtheide habe die 
JCreieeparkasse vor Errichtung der streitigen Zweigstelle 

- 4 
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10006 Sparkonten, 233 Girokonten und 180 Darlehnskonten 
verwaltet. Die Errichtung dieser Zweigstelle diene daher 
der besseren Betreuung bereits vorhandener, nicht aber der 

Werbung neuer Kunden„ Die Kreissparkasse beabsichtige auch 
nicht, mit der Beigeladenen zu 2) in einen ruinösen oder un­

fairen Wettbewerb einzutreteno 

Der Kläger: b e a n t r a g t , 

die VerfUgung des Beklagten vom 15.601962 sowie 
dessen Widerspruchsbescheid vom 31.7oi962 aufzu­
hebeno 

Der Beklagte b e a n t r a g t , 

die Klage abzuweisen. 

Er ist der Ansicht, der aufgehobene Beschlu13 des Klügere 
vom 13.2.1962 sei rechtswidrig. Er verstoße ni.mlich geg~n 
das im Sparkassenrecht verankerte Regionalprinzip und daa 

damit zusa.omenh~ngende Subsidiaritätsprinzip sowie gegen 
das verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltungsrecht 

der Beigeladenen zu 1). 

Nach geltendem Komounalverfasew1gsrecht kor1Vie es für die 
Aufgabenverteilw1g zwischen Landkreis und kreisangehörigen 
Gemeinden auf die Unterscheidung zwischen überörtlichen und 

örtlichen Aufgaben an. Für die Zuordnung einer Aufgabe zu 
den örtlichen oder überörtlichen Angelegenheiten sei vor 
allem .auf die Yerwal.tunga- und Finanzkraft der Gemeinde 
abzustelleno Wenn eine koIIlI!lunale Aufgabe die :Pinanzkraft 
einer Geneinde übersteige, sei es Sache des Kreises, diese 

Aufgabe zu Ubernehr1en„ Hur in einem solchen Falle trage 
eine Aufgabe überörtlichen Charakter im Sinne des§ 2 LKrO 
Dagegen trage jede Aufgabe, die eine Gemeindeselbsterle­
digen könne, örtlichen Oharakter. Der Landkreis di~rfe daher 
.Aufgaben, die er in finanzschwachen GeI!leinden rechtl'1Ll~ ig 
wahrnehme, nicht in den Gemeinden übernehmen, die die glei­

chen Aufgaben selbst erfüllen könnteno Die Stadt P~derborn 
5 
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sei ill der LaGe, durch eine l ·ei.stungsfiihi~e Spa rkasse alle 
in ihrem Gebiet vorhandenen 13edUrfnisse zu befriedigen. Die 
Errichtune der streitieen Zweigstelle durch die Kreisspar­
kasse verstoße daher gegen das Subsidiaritä tsprinzip. 

Der Landkreis sei auch nicht berechtigt, eine Sparkassen­
satzung zu erlassen, die sich nicht au.f den überörtlichen 
Wirkungskreis beschrünkto Mach§ 3 LKrO seien die Landkreise 

nL.mlich nur berechtigt, ihre Angelecenheiten (im 
Sinne des§ 2 LKrO) durch _Satzune zu regel n. Wenn es daher 
in§ 1 der Satzung der Kreissparka sse Paderborn heiße, die 
Kreissparkasse sei f itr den Landkreis Pad~rborn errichtet, 
eo könne sich dies nur auf die überörtlichen Angelegenheiten 
beziehen. Der Kläger habe somit durch den a.ufcehobenen Be­
schlu!J auch gegen die Satzung der Kreissparkasse verstauen„ 

1 

Das Sparkassengesetz vom 70101958 (GVo NW~ S. 5) - SpG -
biete keinen Anhaltspunkt da~ür, daß es den Kre1ssparkaeeP.n 

als einzigen Einrich tuneen der Landkreise erlaubt sein soll­
te, Aufgaben an sich zu ziehen, zu deren Wahrnehmung der 
Landkreis selbst nicht berechtrgt seio Auch die Sparkasse~­
angelegenheiten seien nh~lich Selbstverwaltungsaufgaben 
im Sinne des Kommunalverfassungsrechts, wie sich z.B. aus 
§ 43 des Einführungsgesetzes zu deri Gesetz Uber die koI!lI:lU­
nale Neugliederwig dee rheinisch-westfä lischen I ndustriege­
bietes vom 29.7.1929 (GS. S o 137) ergebe. Der Wirkungsbe­
reich des Landkreises werde durch§ 1 SpG nicht über§ 2 
LKro hinaus erweitert. Der Charakter der Sparkasse als kommu­
nale Einrichtung und damit ihre Bindung an die Zuständig­
keitaregelung des korocunalen Verfassungsrechts ergäben sieb 
vielmehr gerade aus den Vorschriften des Sparkassengesetzes, 
insbesondere aus den§§ 6,7, 10 und 11 SpG. Wolle man die 
Zuständigkeitsreg elungen des kommunalen Verfassungsrechts 

für das Sparkassenwesen nicht gelten laasen, eo würe z.Bo 
die Stadtsparkasse Köln nicht gehindert, Zweigstellen in 
den St~dten Bielefeld, Bochum oder Münster zu errichten. 

- 6 
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Daf:l dies mit dem koI!ll'Ilunalen Charakter der Sparkassen nicht 
in Einklang gebracht werden könne, sei offensichtlich. 

Der Klüger könne sich auch nicht auf die grundgesetzlich 
geschützte WettbewerbsfrP-i:heit berufen. Die koI!II!lunalen Spar­
kassen gehörten zur öffentlichen Wirtschaft und h~itten da­
her jede durch die Sache gebotene i~inschr~nkung ~u dulden. 
Eine durch die Sache gebotene Einschrünkung der ',.'ettbewerbs­
freihei t ergebe aich aus dem Subsidiaritätsprinzip. Eine 
Konkurrenz zwischen zwei kommunalen Sparkassen könne nicht 
zugelassen werden. 

Schließlich sei auch das Vorbringen des KUi.gers, die neue 
Zweigstelle diene der Betreuung bereits vorhandener, nicht 
aber der \!erbune neuer Kunden, unrichtige Die Kreissparkasse 
habe vielnehr anlüsslich der . Erric:1tung der ZweiL;stelle 
Werbeprospekte in alle HaushaltU11ßen des Stadtteils Stadt­
heide versandt o Sie I!lache dai:li t der }3eic;eladenen zu 2) un-

erlaubte Konkurrenz. 

Die Beieela.denen unterstützen das Vorbringen des Beklai:;ten 

und stellen den Antrag, 

die Klage abzuweisen • 

Wegen der weiteren J-~inzelhei ten des Sachverhal ta und des 
Vorbringens der Beteilieten wird auf den Inhalt der Gerichts­
akten sowie der beigezogenen 1! erwal tungevorgLnge des Be­

klagten Bezug genoI!lJJlen<> 

EntscheidungsgrUnde: 

I 

Die Klage ist zulässig. 

1 0 ) Es handelt sich um eine Anfechtungsklaße, mit der die Auf-
hebung eines Verwaltunesaktea begehrt wird (§ . 42 Abso 1 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 2101.1960 , BGBl. I 

- 7 -
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- VwGO -) • Die aufaichtsbehördliche l!:ußnahme des Beklagten 
ist ein Verwaltungsakt; sie trifft nb:.I!llich die verbindliche · 
Regelung eines Einzelfalles auf den Gebiete des öffentli­

chen Rechtso 

Der Sparkassenrat ko.nn nach§ 42 Abao 2 VwGO Klage erheben, 
da er geltend macht, durch den angefochtenen Verwaltungsakt 
in seinen Rechten verletzt zu sein~ Die Verletzung 
eigener Rechte ist nicht auszuschließen, da11e Vertilgung 
des Beklagten vom 15.6.1962 einen Beschluß des Sparkassen­
rates aufhebt„ 

Zwar sind Widerspruch und Klage von der durch den Vorstand 
vertretenen Kreissparkasse erhoben worden. Der klagende 
Sparkassenrat ist jedoch an Stelle der Kreissparkasse in 
den Prozeß eingetreten und hat deren Prozeßhandlungen ge­
nehmigt. Er ist auch ordnungsgemäß ver~reten. Die au.f seine 
Prozeßbevollmächtigten ausgestellte Vollmacht ist vom Vor­

stand der Kreis sparkasae unterzeichnet„ Die Vorschrift des 
§ 20 Abe. 1 Satz 2 SpG, nach der die Sparkasse durch den 
Vorstand gerichtlich und außergerichtlich vertreten wird, 
1st mangele einer ausdrücklichen Regelung auf die Vertre­
tung des Sparkassenrates entsprechend anzuwenden„ 

II 

Die Klage ist auch begründet. 

Die angefochtene VerfUgung des Beklagten ist nach§ 113 Abe o 
t Satz 1 VwGO aufzubebe·n, da eie rechtswidrig ist und den 

~läger in seinen Rechten verletzt o 

1 .. ) Nach der st~ndigen Rechtsprechung des ObBrverwaltunGsge­

richta Hünster 
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vgl. OVG MUneter, Urteile vom 5„1201962 
- III A 363/60 - und - III A 114¼61 - sowie 
Urteil vom 21.801963 - III A 129 62 - 1n 
Deutechee Verwaltunc;eblatt - DVBlo 1963, So 
928 = Der Öffentliche Dienst - DÖD - 1963, 
s. 236: Zeitschrift für Beamtenrecht - ZBR -
1964, s. 22 

greift eine_ Entscheidung der Aufsichtsbehörde, durch die 
der Beschluß des Rates einer Gemeinde oder einer Sparkasse 
aufgehoben wird, in die Rechte des Rates in Sinne des§ 
113 Abs. 1 Satz 1 VwGO ein. Dieser - nicht aber die Gemein­
de oder die Sparkasse - ist daher als nateriellrechtlich 
Betroffener der richtige Kläger~ 

Die angefochtene Verf~gung des Beklagten ist rechtswidrig o 

Nach§ 34 Abso 3 Satz 2 SpG kann der Regierungaprlisident 
Beschlüsse der Orßane der Sparkasse, die das geltende Recht 
verletzen, aufheben und verlangen, daß · rasnahmen, die aut' 

Grund derartiger BeschJ.Hsse getroffen worden sind, rückgän­
gig gemacht werden. Der Beschluß des Klägers vom 130201962 
verletzt das geltende Recht aber nicht. 

Nach§ 15 Abso 2 Satz 1 SpG beschließt der Sparkassenrat 
über die Errichtung von Zw~igstellena Er ist dabei an die 

Vorschriften dee Gesetzes und der Satzung der Sparkasse ge­
bundene Vorschriften, nach denen die Errichtung einer Zweig­
stelle einer Kreissparkasse in einer kreisangehörigen Ge­
meinde mit eigener Sparkasse verboten ist, bestehen jedoch 
nicht • 

a) Daß die Möglichkeit, Sparkassen,zweigatellen zu errichten, 
nur durch Gesetz eingeschri.:.nkt werden kann, ergibt eich aus 
Art. 12 Abs. 1 dea Grundgesetzes f ür die Bundesrepublik Deutsch­
land vom 23„501949 (BGBl „ I s. 1) - GG - . Nach dieser Vor­
schrift haben alle Deutschen da~ Recht, Beruf und Arbeite-
platz frei zu w~~hlen. Die Berufsausübung kann jedoch durch 
Gesetz geregelt werdent- Die Geltung dieses Grundrechte für 

- 9 
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juristische Personen des öffentlichen Rechts ist nicht grund­
sätzlich ausgeschlossen, wie sich aus Art. 19 Abs. 3 GO 
ergibt. Sie ist jedenfalls dann anzunehI!len, wenn die juri­

stische Person dea öffentlichen Rechts lediglich "Sachwal­
ter der gewissermaßen gebündelten Individualinteressen ihrer 

Mitglieder" 1st 

v·gl. Maunz-Dllrig, Grundgesetz, KoI!II!lentar 1.doFo 
der 6. Ergänzungslieferung, Randnr~ 45 zu 
Art. 19 Abs. III. 

Dies trifft für die öfi'entlich-rechtliche Sparkasse zu 

vgl o Maunz-Dü.rig aaO o 

Aue diesem Grunde ist auch die Errichtung einer Sparkassen­
zweigstelle Ausübung des durch Art o 12 Abso 1 GG i1::arantier­

ten Grundrechte 

vgl. F/erwG, Urteil vom 10.7~1958 - I o 195/56 -
in NJW 1959, s. ?90. 

b) Das Sparkassengesetz enthält keine Vorschrift, durch die 
das Recht, Zweigstellen zu errichten, aus d r li c k 1 i c 
eingeachrti.nkt wird.§ 15 Abs. 2 Satz 1 SpG regelt lediglich 
die Zuständigkeit. Die Bestimmung macht im übrigen deutlich • 
dars die Errichtung einer Zweigstelle Sache der (rechtlich 
selbständigen) Sparkasse, nicht aber des Gewährtr~gers isto 

Der Gewährträger kann auf entsprechende Entacbli.eßungen des 
Sparkassenrates nur mittelbar, vor allem durch die Wabl sei­
ner Mitglieder (§§ 7 Abs. 1, 10 Abs o 1 SpG), Einfluß neh-
meno 

Dennoch wird man 1.11 t de„1 Beklagten annehl.'l.en rntissen, daß eine 
kommunale Sparkasse nur unter den gleichen Voraussetzungen 
Zweigstellen errichten darf, unter denen der Gewt~rträger, 
das "Muttergemeinwesen: eine Sparkasse errichten dürfte • 
Die Errichtung einer Sparkaseenzwei~stelle unterscheidet 
eich zwar insofern von der Errichtung einer Sparkasse, als 
diese nach § 2 SpG Rechtefähigkeit beai tzt, wi~hrend jene 
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nur ein unsel'bständiger Teil der rechtsfi~higen Sparkasse 
1st. Wirtschaftlich gesehen besteht nber zwischen der Er­
richtung einer Sparkasse (~it einer einzigen Hiederlassung) 
und der Errichtung einer Zweigstelle kein wesentlicher Un•­

tersch1ed. Sowohl f ür die Kunden als auch fiir die konkurrie­
renden Kreditinstitute wird die Errichtung einer Zweigstel~ 
le in der Regel die gleiche Bedeutung haben wie die Errich­
tung einer neuen Sparkasse. Etwaige Beschrlinkungen der Frei­
heit des GewährtrLgers, eine Sparkasse zu errichten 9 schrän­
ken daher auch die Freiheit der Sparkasse bei der Errich­
tung von Zweigstellen ein. Das Ergebnis dieser - im Anwen­
dungsbereich des Arto 12 .Abs. 1 GG gebotenen - wirtschaft­
lichen Betrachtungsweise wird bestlitigt durch folgende 
rechtliche Erwtigungr Wird die Sparkasse durch der.. Gewühr­
träger aufgelöst(§ 7 Abe. 2 b SpG) 9 so erstreckt sich die 
Auflösung auch au.falle von der Sparkasse selbst errichteten 
Zweigstellen; d•iea gilt a~ch dann, wenn die Sparkasse auf­
gelöst werden I!l u ß , weil sie ( zusammen rü t a l len Zweig­

stellen) verbotswidrig errichtet worden isto Die Rechtmtißig­

keit .der Errichtune von Zweigstellen kann aber nicht unter­
schiedlich beurteilt werden, je nachdec, ob diese für den 
Fall der rechtswidrigen Errichtung vom Gewührträger oder 
von der Sparkasse wie<leraufgelöst werden müßten. Gewti.hrträ­
ger und Sparkasse unterliegen oo~it bei der Wahrnehmung 
der ihnen durch das Sparkassengesetz übertragenen vergleich­
baren 11.ufgaben den gleichen rechtlichen Beschränkungen„ 

c) Nach geltendec Recht s i nd aber Landkreiae nicht gehindert, 
Kreissparkassen auch in Geceinden mit eicener Sparkasse zu 
errichten. 

Zwar ist die Errichtung einer Sparkasse eine Selbstverwal­
tungsangelegenheit im Sinne des kommunalen Verfassun6srechtso 
Dies ergibt eich aus der Vorschrift des§ 1 Satz 1 SpG, 
nach der Gemeinden oder Gemeindeverbände Sparkassen errich­
ten k ö n n e ' n o Aus der Zugeh<.i rigkei t zu den Selbstver­
waltungsangelegenheiten folgt aber im Gegensatz zur Auffas­
sung des Beklagten und der Beigeladenen noch nicht, daß 
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der Landkreis nur dai1r~ eine Sparknsae erricht1:m darf 9 wenn 

die Geneinde keine 1 eistu.ngsfii.hiße Sparkasse zur Verfügung 

stellen kanno Eine derartige Einachrhnkung ergibt sich 
weder aus den§§ 2 GO und 2 Abs. 1 LKrO noch ans anderen 
Rechtsvorschriften. 

Nach§ 2 GO sind die Gemeinden in ihrem Gebiet, soweit die 

Gesetze nicht rrnsdrücklich etwas anderes bestir.unen, B;UB­

schließliche ur1d eicenverantwortliche TrEger der öffentli­
chen Verwal tur1g„ Die Landkrej_se sind nach § 2 l,bs.; 1 Satz 

1 LKrO ausschlie Ll liche und eigenverantwortliche Träger der 
öffentlichen Verv,al tung zur Wahrnehcung der auf ihr Gebiet 
begrenzten überörtlichen Angelegenheiten, soweit die Ge­
setze nicht ausdrücklich etwas aHderea bestimmeno Die Wahr­

neooung örtlicher Aufeaben durch die Gemeinden bleibt nach 

§ 2 Abs. 1 Se.t~ 2 LKrO 1.mberührt. Mehrere Ge□einden können 

auch Uberörtliche, auf ihre Gebiete be~renzte Auf~aben durch 

Zweckverbände oder jm Weee öffentlich-rechtlicher Yereinba-

runr,en durchfdhren ( § 2 Abs. 1 Satz 3 LY:ro ) ~ 

Hinsichtlich der 7,us tLnd igke i ts„bgrenzung kor.unt es eor.ii t 

grundsLtzlich auf die 1rnterscheidung von örtlichen und ;:ber­

örtlichen l1neelegenhei ten an„ Im Gegensatz zur f,uffaos ung 

des Beklagten darf bei dieser Unterschaidung aber nicht in 

erster Linie darauf abgestellt werden, ob eine Geoeinde 
nach ihrer Finanz- und Verwaltuneskraft in der La13e ist, 
eine Aufgabe selbst we.hrzune.hLJeno Die Rechtsbegriffe nt5rt­
lich" und "überörtlich" beziehen sich ihrem \•iortl2.ut nach 

auf die rEu1!llichen Grer1zen der Ger.ieinde„ Dies best,iti~t 

auch der SinnzusaI!lll'lP.nhang, in deI!l diese Begriffe verwendet 
werden. § 2 /',bs. 1 S::i.tz 1 LKrO spricht vc1:. der: "auf ihr 

1 c b j fit b E g r e u ~ i e n Uher~1~liche~ AngAleguuheiten" 

Ebenso spricht Sc1t7. 3 0P.r Vors~hrift vo11 i=:01i:hP,n U'berört-
·1 

liehen Aufgaben, die au.t die geb 1 et e mehrerer 

Gemeinden b e g r er.. z t sindo Daß auch die in§ 2 

J..be o 1 Satz 2 T,KrO er·.:hLnten örtliche11 :'.1tf uaben in Beziehung 
zu:n Gemeindegebiet stehen,ergibt sicit aus de r Vorsc:1rift 
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des§ 2 GO, die nicht ohne Grund nur von der ausschließli­
chen Verwaltungskompetenz der Gemeinden "in ihrem 
Gebiet" spricht. Schließlich kann auch die Vorschrift 
des Art. 28 Abs. 2 GG, nach der den GeI!leinden gewi:i.hrleistet 

sein muß,"a 1 1 e Angelegenheiten der ö r t 1 ich e n 
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eicener Verantwortune 
zu regeln", nur in diesem Sinne verstanden werden . Hütte 
der Verfassungsgesetzgeber oder der einfache Gesetzgeber 

beabsichtigt, den Begriff der "örtlichen !,ng eleg~nhei ten" 
oder der "Angeleßenheiten der örtlichen Gemeinschaft" 
gleichzusetzen mit dem Be&riff der "Angelegenheiten, die 
eine Gemeinde nach ihrer Finanzkraft selbst erledigen kann", 

eo hätte er dies eindeutig zum Ausdruck gebracht„ Nach ee1- · 
tendem Verfassungs- und Kommunalverfassungsrecht bezieht 
sich der Begriff der ttörtlichen Angelegenheiten" auf die 
Grenzen des Gebietes, nicht aber der Finanzkraft einer Ge­
meindeo Gemeint sind solche Anbelegenheiten, deren politi­

sche und wirtschaftliche Bedeutung sich im wesentlichen auf 
das Gemeindegebiet beschrünkt. Was im einzelnen zu den 

".P..ufgaben der örtlichen Gemeinschaft" gehört, kann in der 
Regel nur unter Berücksich tigung der Entwicklungsgeschichte 
festgestellt werden 

vgl. Maunz-DUrig aaOo Randnro 30 zu Art„ 28 
GG. 

Ob die Errichtung einer Sparkasse zu den "örtlichen Ange­
legenheiten" im Sinne der vorstehenden Ausführungen gehört, 
ist im Hinblick auf die wirtschafte- und währw1gapoli tische 
Funktion des Sparkassenwesens im geaar:iten Bundesgebiet 

zweifelhafto Doch kann dies dahingestellt bleiben. Auch 
wenn man annimDt, die Gründung einer Sr;ar kasse in einer 
größeren Gemeinde habe im wesentlichen nur eine ~uf das 
Gemeindegebiet beschränkte Bedeutung, ist der Landkreis 
nicht gehindert, in dieser Gemeinde eine Kreissparkasse zu 

errichteno § 2 GO und§ 2 Abso 1 Satz 1 LKrO lassen niimlich 
- in Übereinstimmung mit l\rt „ 28 Abs„ 2 GG und Art„ 78 

13 
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Abs. 2 der Verfassung ftir das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 28.6.1950 (GS. 1-lW. s. 3) - abweichende gesetzliche Re­
gelungen zu. Ale eine derartige Regelung ist§ 1 Satz 1 
SpG anzusehen. 

Während nach den Vorschri~ten der§§ 2 GO und 2 Abao 1 LKrO 

der Landkreis grundsätzlich nur tätig werden darf, wenn 
die Angelegenheit überörtlichen Charakter hat und .infolge­
dessen von der Gemeinde nicht erledigt werden kann, können 
nach§ 1 Satz 1 SpG Geneinden oder Gemeindeverbände 
Sparkassen errichten. Diese BestiI!lI:lung weicht von den Vor­
schriften der§§ 2 GO und 2 Abeo 1 LKrO insofern ab, als 
bei der Zuständigkeit für die Gründung einer Sparkasse nicht 
mehr auf die Unterscheidung von örtlichen \,Uld überörtlicr.en 
Angelegenheiten abgestellt wird. Die Gemeinden und Gemein­
deverbünde (ÄI!lter, Landkreise und Zweckverbände) sind in 
gleicher Weise berechtigt, Sparkassen zu errichten.§ 1 
Satz 1 SpG wird im Gegensatz zur Auffassung des Beklagten 
durch die Vorschriften der§§ 2 GO und 2 Abeo 1 LKrO nicht 
wieder eingeschränkt. 

§ 1 SpG iet gegenüber den§§ 2 GO und 2 Abeo 1 LKrO lex 
apeoialia. Das speziellere Gesetz ~eht dem allgemeineren 
vor, soweit es denselben Gegenstand regelto § 1 SpG regelt 
denselben Gegenstand wie die§§ 2 GO wid 2 Abs. 1 LKrO, 
nämlich die sachliche Zuständigkeit für die Wahrnehmung 
einer kommunalen Aufgabe.§ 1 SpG trifft auch - und zwar, 
wie die§§ 2 GO und 2 Abso 1 LKrO verlangen, ffausdrUcklich" -
eine andere Regelung. Die Landkreise sind nach dem insoweit 
eindeutigen Wortlaut im Ra.hI!len der übrigen Geweindeverbfulde 
den Gemeinden hinsichtlich des Sparkassenwesens gleichge­
stellt. Dies gilt jedenfalls, solange Kreis- und Gemeinde­
sparkassen im Gebiet des jeweiligen GewL:.hrträgere errichtet 
werden. Ob ein KoinI!l.unalverband auch berechtigt wäre, außer­
halb seines Gebietes Sparkassen zu grt:.nden, braucht im vor­
liegenden Falle nicht entschieden zu werden. Wenn nan inso­
weit eine Einschränkung des§ 1 SpG durcn die§§ 2 GO 

- 14 -
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und 2 Abs. 1 LKrO anninmrl;, bedeutet das nicht, daß Gemein­
den und Gemeindev~rb~inde sich bei der Gründung von S!)ar­

kassen auch an die e ach 1 ich e Zuständigkeitsrc­
gelung des Kommunalverfassungsrechts halten müßteno-

Ein im Verhäl tn1s zwischen Landkreis m:d Gemeinde geltendes 
"Subsidiaritätsprinzip" ist auch nicht d~n übrigen Vor~ 
schriften des Sparkassengesetzes zu entnehmen. Die vom 
Beklagten zitierten Vorschriften oachen zwar deutlich, daß 
zwischen Gewüh::·trüßer und Sparkasse trotz dar rechtlichen 
Selbständigkeit der Sparkasse personelle und vermögensrecht­
liche Verbinduneen bestehen. Dies ~ndert aber nichts an 

der Bedeutung des§ 1 SpG ala lex apecialia eegeni.iber den 
§§ 2 GO und 2 P.be. 1 LKrOo Auch die Umschreibu?lg der Auf­
gaben einer Sparkasse durch§ 4 SpG verleiht der Gemeinde­
sparkasse keinen Vorrang gegenüber der Kreissparkasse„ 
Die Auf'gabe, "den Sparsinn in der Bevölkerung zu wecken und 
zu fördern" (§ 4 Satz 1 SpG) spricht wegen ihres Zusammen­

hange mit der bundeseinheitlichen Währunea- und Wirtschafts­
politik eher f ür den überörtlichen Charakter des Sparkaa­

aenwesens„ Die "c5rtl1che Kredi tversorgunr" ( § 4 Satz 2 SpG) 

könnte dneegen eine Angeleßenheit sein, deren J3edeu+,ung 
sich auf' die Grenzen einer Gemeinde beschrünkt. Beide Ar-
ten von J,ufßaben werden aber von jeder Sparkasse wa.hrgenom~ 
men. Die koI!I.P.lunalen Sparkassen haben daher kein Recht auf 

ausschließliche Erf~llung der ihne~ in ih~e~ Bereich durch 
Gesetz und Satzung zuerkannten Aufg~b~~ 

vglo Gerth-Danco, Das Sparkassenrecht in Nord­
rhein-\/estfalen, 1958, Anm„ 3 zu§ 4 (S„ 26),, 

Auch' die geschichtliche Entwickl'..lllg ze~:t;·i; 9 daß das Spar·­

kassenwesen seit langer Zeit Sache de~ Ger1eindeo, u n d 

der Kreise ist „ Berf~i t i: Nr,, '..?1 des Reglements, die Einrich­

tung des SparkassenweserlB betreffend, vom 12.12.1838 
(GS„ So 5) sah vor, daf3 ~;parkaase11. auLer von Gemeinden m.~ch 
"von gröSeren J.andesteilen, z.B„ Kreisen und etündiechen 
verbünden erri~htet werden"o Kap o I § 2 des Ftinften Teile 
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der Dritten Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung 
von Wirtschaft und Pinanzen uawn vom 601001931 (RGBl~ I 
s. 537) und§ 1 der Preußischen Verordnung über die Spar­
kassen sowie die koJI1I:1unalen Giroverbände und kommunalen 
~edit.1.nstitute vom 20.7.1932 (GS. S. 241) sehen ebenfalls 
die Errichtung von Sparkassen durch Ge~einden unq Gemeinde­
verbände vor. Aus§ 43 des EinfUhrungsgesetzes zu dem Ge­
setz über die kommunale Neugliederung des rheinisch-weat­
!älischen Industriegebietes vom 2907.1929 (GS. S. 137) 
ergibt sich nichts Gegenteiligeo. Wenn in Abs. 2 dieser 
Vorschrift die Sparkassenangelegenheiten von der Inanspruch­
nahme der au es c h 1 1 e ß 1 ich e n ZustLndigkeit 
durch den Kreis ausgenommen werden, so bedeutet dies im 
Gegensatz zur Auffassung des Beklagten nur, daß diese Auf­
gaben weiterhin von Kreis und Gemeinde gleichberechtigt 
wahrgenommen werden sollen. 

Gegen eine Einschränkung des§ 1 Satz 1 SpG durch die§§ 
2 GO und 2 Abse 1 LKrO sprechen auch wirtachaftsrechtliche 
Gründe. Gemeinden und Landkreise sind hinsichtlich des 
Sparkaseenweaene von den einachr~:.nkenden BeatilllI!lungen der 
§§ 69 Abs. 1 GO, 42 Abs. 1 LKrO befreit(§§ 69 Abs. 4 GO 
1~v.m. § 1 Satz 1 SpG). Sie können Sparkussen w1ter den 
gleichen rechtlichen VorHussetzungen errichten, unter denen 
auch natürliche Personen und juristische Personen des Pri­
vatrechts Kreditinstitute grUnden diir!eno Auch -das Gesetz 
Uber das Kreditweeen vom 10.701961 (BGBlo I s. 881) - KWG -
tri.f'ft .f'Ur die Errichtung kommunaler Sparkassen auf der 
einen und sonstiger Kreditinstitute auf der anderen Seite 
keine unterschiedlichen Regelungen. Mit der Errichtung einer 
Sparkasse beteiligt sich der Kocmunalverband am allgeceinen 
Wirtschaftsverkehr; denn auch hinsichtli'Jh d.er Art der Ge­
schäfte bestehen zwischen komI:lunalen Sparkassen und sonsti­
gen Kreditinstituten heute keine wesentlichen Unterochiede 
mehro Privat-rechtliche und öffentlich-rechtliche Kredit­
institute dürfen und sollen demnach miteinander in Konkurrenz 

- 16 -
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treten. Es whre 111 t dieser unserer freiheitlichen Wirtrichafta­
ordnung entsprechenden gesetzgeberischen Absicht nicht zu 

vereinbaren. wenn zwar privatrechtliche Kreditinstitute 
untereirlander und jeweils mit e i n e m "zusti~ndigen" 
öf'fentlich-rechtlichen Kreditinstitut in Konkurrenz träten, 
die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute untereinander 
eich aber jeder Konkurrenz enthielten. Tats~chlich wird 
den konI!lunalen Sparkassen auch in beschrt.nktem Ur1fange 

durch die Bundesbank (mit den Landeszentralbanken) Kon­

kurrenz gemacht (vgl.§ 19 Nr. 4-9 ioVomo § 22 des Geset­
zes über die Deutsche Bundesbank vom 26.7.1957 in der jetzt 
geltenden Fassung). Selbst die Girozentralen(§ 36 SpG) 
- z.Bo die Landesbank für \'estfalen mit einer Zweigstelle 
in der Stadt Bielefeld - betreiben zum Teil die gleichen 
Geschäfte wie die Sparkassen und treten infolgedessen rnit 
diesen in r.onkurrenz. Unter diesen Umstt.nden kann der Ge­
setzgeber nicht beabsichtigt haben, gerade die Konkurrenz 
von Kreis- und Geneindespa.rka.seen zu verbieten„ Diese Kon:• 

kurrenz liegt auch im Interesse der Sparkassenkunden, die 
am gleichen Ort zwischen zwei verschiedenen kot'l.Illtuialen Un­

terneh11Jen wählen können. 

d) Die Errichtung der streitigen Zweigstelle in einer Gemeinde 
oit eigener Sparkasse verstößt auch nicht gegen die Satzune 
der Kreissparkasse. Diese gestattet vielmehr in Uberein­
stiml!lung mit der landeseinhei tlichen f•iustersa tzune vol!l 1 „4 o 

1958 (GV. NW. So 111) in§ 1 Abs. 3 ausdrücklich die Errich­
tung von Zweigstellen. Durch die Zweigstelle können die 
dort wohnenden Kunden der Kreissparkasse auch besser bedient 

werden. Eü1_e Einschrünkunß unter dem Gesichtspunkt der in 
den§§ 2 GO und 2 Abso 1 LKrO_getrof:fenen Regelung der sach-

lichen zustti.ndigkei t ver„ XrGis und Gemeinem wird in cter 
Satzung nicht gemachto Sie erJibt sich nach den !,usfUhrun­
gen 1unter c) auch nicht aus§ 3 Abeo 1 Satz 1 LKrOe Zwar 
können nach dieser Vorschrift die Landkreise nur ihre 

17 
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Angelegenheiten durch SatzUl'lß regeln.§ 1 SpG erklärt aber 
die Errichtung von Sparkassen gleichem.aßen zur Gemeinde­

und Kreisangelegenheit. 

e) Wäre die Rrr1chtW1g von Xreiesparkasaen oder deren Zweig­
stellen in Gemeinden mit eigener Sparkasse nur dann er­
laubt, wenn die gemeindeeigene Sparkasse die örtlichen Be­
dürfnisse nicht befriedigen könnte, eo würde die Kreisspar­
kasse in vielen Fällen nicht in der Lage sein, die Gemein­
den, die keine eigene Sparkasse errichtet haben, ordnungs­
gemäß zu betreuen. Die Kreissparkasse wird näl!llich oft darauf 
angewiesen sein, an der Wirtschaftskraft größerer Gemeinden 
mit eigener Sparkasse zu partizipierena 

t) Im Ubrigen lüßt sich auch die Verwaltungspraxis mit den 
vom Beklagten aufgestellten Grundelitzen nicht vereinbareno 
Es gibt kaum eine Kreisstadt, in der sich nicht neben 
der Stadtsparkasse die Hauptniederlassung der Kreiasparkae-

/ 

ee befindet. Eine befriedigende Erklärung gibt es hi~r!ür 
unter Zugrundelegung der Rechteanaioht dea Beklagten nichJ. 
Wenn die§§ 2 GO und 2 Abs. 1 LKrO auch i~ Sparkaeaenwesen 
Geltung htitten, mUßten die meisten Hauptniederlaeeungen 
der Kreiseparkassen aufgelöst werden. Eine Besitzstandwah-
rung läßt sich nach der Rechtsansicht des Beklagten nicht 
rechtfertigen. Auch soweit die Rechtsansicht des Beklagten 
in der Literatur vertreten wird 

vgl. Dirk Schmidt, Das Regionalprinzip im Sparkas­
eenweeenweeen in Verwaltungaarohiv Bd. 51, 
s. 315, 

wird der Widerspruch zur Verwaltungspraxis empfunden 

.vgl. Dirk Schmidt, asOo S. 3200 

5 

Allein im Zuständigkeitsbereich äes Beklagten bestehen - ab­
gesehen von demvorliegenden und einem gleichgelagerten, eben­
falls ZoZt. bei dem erkennenden Gericht anhängigen Fall -

- 18 -
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in folgenden Geo eind 
sparkassen neben Gem nd 

t- oder Zweigstellen von Kreis­
oder Amtsspa rkassen: 

Bel 
Detm 
Herf 
Höxt 
Lage 
Iem 
Min , 
Rahe l'l, 
Vlothoo 

ld, 

' 
' 

Darunter befinden sich zwei Kreiseparka ssen auf dem Gebiet 
einer k.reisfreien Stadt ur1d drei Zweigstellen von Kreisspar 
kassen in Gemeinden m t e:!.gener Sparkasse, die nicht Sitz 
der Kreisverwaltung eind. ~s ist nicht anzunehmen, daß in 

diesen Fällen die Kr~1.ssparkaeae nur deshalb "geduldet" wird , 

weil die Gemeinde- od ~ . sspar kasse die Urtlichen Bedürf­

nisse nicht befriedige~ karui~ Eine Prüfung, ob dies der 
Fall ist, ist vielnehr ·.berhaupt nicht vorßenommen worden" 

Sie ist nach der Rechtsauffassung der KarnI!ler auch weder 

erforderlich 110ch statthaft. 

Da ljer vom. Belir.la.gi;en sufgebobeoP. Beschluß dee Klägers so­

mit nicht geg~n d~e ge1 ende Becb.t veratößt 9 ~uaten die an­
gefochtenen Verwaltungsakte aufgehoben werden~ 

Die Kosten des Verfahre s haben nach den§§ 154 Abs. 1 und 
3 sowie 159 V'-GO i„V .m~ § .. 00 Abs. 1 ZPO der Beklagte und 
die Beigeladenen zu 1) ''nd 2 ) je zu einem Drittel zu trageno 

!: Pch terni_Jt e 1 be lehrung :. 

Gegen dieses Urteil kanr. · i nnen eines r-:onata nach Zustellung 
bei dem Verwaltungsgeric t Minden (Westfo) schriftlich oder 
zur Niederschrift deo Ur dsbeacten der Geschäftsstelle 
Berufung eingelegt werdeno Uber die Derufw1g entscheidet 
das Oberverwal tungsgeric t in Mi.~nat er (\Jestf o) o 

gez o Dro Kreft z. von Lüpke gez o Hinsen 

19 
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Ferner erging ohne Mitwirkung der ehrenamtlichen V 
tungarichter folgender 

B e 8 c h 1 u ß : . 
Der Streitwert wird auf' 20.000,- DM fest­
gesetzt. 
Die Zuziehung eines Bevollmächtigten fUr 
dae Vorverfahren wird mit Rücksicht auf die 
rechtliche Schwierigkeit der Sache für not­
wendig erklä.rto 

Rechtamitt_elbelehrung: 

Gegen diesen BeecbluB kann, wenn der Wert des Beacb egegan-
etandes 50,-- Dll übersteigt-, binnen 2 Wochen nach zu ellung 
bei dem Verwaltungsgericht Minden (Westf) scbriftl eh oder zur 
Biederscbrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle Beschwer­
de eingelegt werden, Uber die, sofern ibr nicht abg hDl~en wird, 
das Oberverwaltungogeric~t in Hllnster (West!} entac eideto 

gezo Dro Kre.tt gez. von Llipke 1a n 
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1. Okt. 1965 

Herrn 
Sp'lrkassendirektor As muss e n 
i . Hs. Schwarzenbeker Verbands-Sparkasse 

2057 S c h w a r z e n b e k 
Lauenburger Str. 15 

Betr. : Eröffnung von Zweigstellen durch Kreissparkassen 

Sehr geehrter Herr Asmussen 1 

Anliegend übersende ich Dmen, wie mündlich vereinbart, die Urteile 

~- Instanz in Sachen Kreissparkasse Minden bzw. Kreissparkasse Pader­

born zu Ihrer gefl. Bedienung. 
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Opelhändler EoLauße 
Betr.: Neueröffnung 
einer Zweigstelle. 
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Vermerk 

Betr.: Wiedereröffnung einer Zweigstelle in Hamburg-Rahlstedt 

Am Dienstag, dem 1 3. April 1965, wurde Herr Filialdirektor W a g n e r 
bei der Hauptstelle vorstellig und führte aus, daß Herr La u ß e von der 
Firma Lauße & Söhne, Hamburg-Rahlstedt, ihnineinervertraulichen 
Angelegenheit gebeten hätte, in den Diensträumen der Zweigste lle Ahrens­
burg mit ihm s prechen zu können. 

Herr W a g n e r führte sodann aus, daß Herr L a u ß e unter Vor lage 
eines Lageplanes und verschiedener Bauzeichnungen, die diesem Vermerk 
als Anlage beigefügt sind, davon Kenntnis gegeben habe, daß die Hamburg„ 
Rahlstedter Baugenossenschaft G. m. b. H. beabsichtige, in der Rahlstedter 
Straße, gegenüber dem Grundbesit z von Herrn L a u ß e , e in zwei geschos­
siges Wohnhaus zu e r richten, in dem unten Geschäftsräume, die für e in Kre­
ditinstitut genutzt werden könnt en, gebaut werden sollen. Die Baugenehmi­
gung für dieses Projekt soll bereits erteilt sein bzw. sollen der Baugeneh­
migung Hindernisse nicht entgegenstehen. Herr L a u ß e hätte daher daran 
gedacht , ob die Kreissparkasse Stormarn evtl. daran interessiert sei, diese 
R äumlichkeiten zu mieten~ 

Für Herrn L a u ß e seien hierfür 2 Gründe besonders maßgebend gewesen. 
Einmal sei es ihm als Kunde unserer Zweigstelle Ahrensburg, der er sich 
nach Atigabe unserer Z weigstelle in Rahlstedt angeschlossen hat, verhältnis­
mäßig umständlich, den Geschäftsverkehr über die Z weigste lle Ahrensburg 
abzuwickeln. Zum andern habe er jedoch ein recht gutes Verhältnis zur Kreis­
sparkasse Stormarn und unter diesem Gesichtspunkt sei er generell dar an 
interessiert, daß die Kreissparkasse wieder in Rahlstedt eine Z weigstelle er­
öffnet. 

Nach den vorgelegten Zeichnungen h andelt es si ch um einen als Kassenhalle 
nutzbaren Raum in Größe von 59, 2 qm. Hinzu kommt ein Besprechungszim­
mer in Größe von ca. 16 qm sowie ein weiterer Nebenraum in einer Größe 
von ungefähr 10 qm. Nach Angaben von Herrn W a g n e r soll für dies Ge­
b äude die P lanung bereits abgeschlossen sein, jedoch soll die Möglichkeit be­
stehen, den Raum umweit ere 2 m seitlich zu vergrößern. Das würde bedeuten, 
daß weitere ca. 19 qm hinzukommen könnten . 

Herr W a g n e r führte aus, daß die Lage in der Rahls tedter St r a ße als sehr 
günsti g bezeichnet werden kann und unter diesem Gesichtspunkt dies Projekt 
int eressant sein könnte. 

Herrn Filia ldirektor W a g n e r , der ursprünglich Herrn Direktor V o r hab e n 
in dieser Angelegenheit zu s prechen beabsicht igt hatte, wurde erklärt , daß mir 
nicht genau bekannt ist , bis wann wir auf Hamburger Gebiet keine neuen Zweig­
stellen errichten dürfen. Diese Fra ge müsse a lso zunächst einer P rüfung un­
terzogen werden. 

Im übrigen bin ich der Auffassung, daß es s i ch bei der F r a ge der Eröffnung 
von Zweigstellen auf dem a amburger Gebiet, auch wenn s i e theoretisch mög-

lich ist, um eine ~;:z;.reid1andelt, die auf keinen F all ki.~z:r:stig 
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u. U. noch unter Zeitdruck, weil die Hamburg-Rahlstedter- Baugenossenschaft 
e. G. m. b. H. bereits die Baugenehmigung hat , getroffen werden sollte. Im­
merhin ist damit zu rechnen, daß gegebenenfalls entsprechende Konsequen-
zen der Hamburger Institute für das Stormarner Gebiet die Folge sein könnt~ . 

Bad Oldesloe, den 14. April 1965 
Br/Af. 

Herrn Direktor Vorhaben 

mit der Bitte um gefl. Kenntnisn hme vorgelegt. 
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Vermerk 

Betr.: ,riedereröffnllJ!S 

Am Dienstag, dem 1.,. ril 965, wu1·de Herr Uialdir ktor "fi/ a n e r 
b i der Hauptstelle vor tel11 und führt aus, da Herr u v der 
Firma L au ß e & Söhn • Hamburg•RahlstedtJ ihn in einer vertraulichen 
Angelegenheit gebeten hätte, in den Dienstr umen der Z eigstell Ahrens­
burg mit ihm sprechen zu können. 

Herr W agner führte aodann aus. da H rr L au ' e unter Vorla 
eines ge lanes und verschiedener Bauzeichnun en, die dies m Vermer 
aüi Anlage bei efügt sind, davon Kenninis g ben hab , daß die Hamburg­
Rahlstedter Baugenossenschaft G. m . b. H. beabsichtige. in der Rahlstedter 
Stra 1e, gegenüber dem Grundbesitz von Herrn au 1 e , ein zweigeschos­
siges Wohnhaus zu errichten, in dem unten Geschäftsräume. die für ein Kre­
ditinstitut genutzt werden könnten, baut werden sollen. Die Baugenehmi· 
gung für dieses Projekt soll bereits erteilt sein bzw. sollen der Baugen h­
migung Hindernisse nicht entgegenstehen. Herr L a u ß e hätte daher daran 
gedacht. ob die eissparkasse S ormarn evtl . daran interessiert sei, diese 
Räumlichkeiten zu mieten. 

Für Herrn L a u e seien hierfür 2 Grü e besonders ma gebend g we n. 
Einmal sei es ihm als Kun unserer Zwei stelle Ahr nsburg, d r er sich 
nach 1:..A.11=.,,ue un erer Zw igstelle in Rahlstedt angeschlossen hat, verhältnis­
mäßi umständlich, den Ge chäftsverkehr Ob r die z, igstell Ahrensburg 
abzu ickeln. Zum andern ba er jedoch in r cht gutes Verhältnis zur eis­
e l~sse Stormarn und unte • diesem G sichts unkt ei er neroll daran 
intere siert, da die Kreissparkasse wieder in Rahl tedt ein Z igstell r­
öf t. 

Nach den vorge egten Ze chnungen bande t es sich um einen als Kassenhalle 
nutzb ren Raum in Grö e von 59, 2 qm. Hinzu kommt ein Bes rechungszim­
rner n Grö ~e von c . 6 qm eo ~e ein weiterer ebenraum in einer Grö e 
von ungefähr O qn • Nach gaben von Herrn W a g n e r soll für di s Ge­
bäude die lanung bereits abgeschlossen sein, jedoch soll die Möglichkeit be· 
stehen, den Raum umweitere 2 m seitlich zu vergrö ern. D würde bedeuten, 
da weitere ca. l 9 qm hinzukom n könnten • 

Herr W agner führte aus, da die in der Rahlstedter Stra e als sehr 
günstig bezeichnet werden kann und unter die em Gesichts unkt dies P roj kt 
interessant se ~n könnt . 

Herrn Filiald"rektor W a g n e r , der ur prün lieh Herrn Direktor Vorhaben 
in dieser Ang legenheit zu rechen eabsichtigt hatte, wurde erkl.ärt, daß mir 
nicht genau· bekannt ist. bis wann ir aur Hamburger Gebiet keine neuen Zw ig­
stellen errichten dürfen. Diese Frage mUsse lso zunäch t einer rütung un­
terzo en werden. 

Im übri en bin ich der A rtas ung, daß es sich bei der Frage der Eröffnun 
von Zweigstellen auf dem Hamburger'Gebiet. auch wenn sie theoretisch mög­
lich ist, um eine Grundsatzentscheidung handelt„ die auf keinen Fall kurzfristi 
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u. U. noch unter Zeitdruck, weil die Hamburg-Rahlstedter-Baugenossenschaft 
e.G. m. b. H. bereits die Baugenehmigung hat, troffen werden sollte. Im­
merhin ist da it zu rechnen, daß gegebenenfalls ents rechende Konsequen­
zen der Hamburger Institute für das Stormarner Gebiet die Folge sein könnt~ 

Bad Oldesloe, den 14. April 965 
Br/Af. 

Herrn Direktor Vorhaben 

mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme vorgelegt. 

4 
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Vermerk 

Betr.: Wiedereröffnung einer Zweigstelle in Hamburg-Rahlstedt 

Am Mittwoch, dem 21, April 196 5, rief Herr L a u ß e sen. von der Firma 
La u ß e & Söhne, Hamburg-Rahlstedt, an. Herr L a u ß e gab noch einige 
Erläuterungen zu der Möglichkeit einer Wiedereröffnung einer Zweigstelle 
in Hamburg-Rahlstedt. Er führte aus, daß vor 4 Jahren ein Plan für Grün.­
flächen in Harnburg-Rahlstedt aufgestellt worden sei, von dem sein Grund­
stück in Hamburg-Rahlstedt unmittelbar betroffen werde. 4 Jahre lang habe 
er dagegen angekämpft, zusammen mit der Hamburg-Rahlstedter Wohnungs­
bau-Genossenschaft. Jetzt sei schließlich der Vorbescheid ergangen, daß 
das in den Plänen näher bezeichnete .Gebäude gebaut werden kann. Die Bau­
genehmigung sei noch nicht erteilt. Deswegen stehe auch noch nicht fest, ob 
überhaupt in diesem Jahr noch mit dem Bau begonnen werden könnte. Immer­
hin sei dadurch aber auch die Möglichkeit gegeben, daß die besonderen Be­
lange eines Sparkassenbetriebes beim Neubau berücksichtigt werden könnten, 
sofern unsererseits Interesse besteht. 

Herrn L a u ß e wurde erklärt, daß in unserem Hause kurzfristig eine Ent­
scheidung nicht ergehen kann, insbesondere deswegen nicht, weil es sich in 
dieser Frage um eine Grundsatzentscheidung handelt, die dem Vorstand der 
Kreissparkasse Stormarn vorbehalten ist. Herr Lau ß e bat um Auskunft, 
ob Herr Direktor V o r h a b e n evtl. nicht einen gewissen Vorbescheid 
geben könnte, · denn er glaube sagen zu können, daß das Wort von Herrn Direk­
tor V o r hab e n im Vorstand doch sehr großes Gewicht habe, so daß bei 
positiver Stellungnahme durch Herrn Direktor V o r hab e n sicherlich 
schon eine Tendenz für eeleP geg&R das Projekt erkennbar sein würde. 

Ich habe daraufhin erklärt, daß mir nicht bekannt sei, ob in dieser Angele­
genheit bereits in einem anderen Zusammenhang grundsätzliche Besprechun­
gen im Vorstand geführt worden sind. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
dieser Entscheidung, insbesondere auch, weil entsprechende Reaktionen der 
Hamburger Kred:i.tinstitute zu vermuten sind, könne aber wohl kaum eine wei­
tere Planung im gegenwärtigen Zeitpunkt für dies spezielle Projekt von der 
Kreissparkasse Stormarn betrieben werden. M. E. fände vor Mitte bzw. Ende 
Mai eine Vorstandssitzung nicht mehr statt, so daß vorher eine Entscheidung 
wohl kaum getroffen werden könnte. Darüber hinaus stehe auch noch nicht fest, 
ob sich der Vorstand in einer dann stattfindenden Sitzung abschließend mit 
diesem Problem befassen wird . 

Herr L a u ß e führte aus, daß dies Geschäftslokal ursprünglich von der 
Hamburg-Rahlstedter Baugenossenschaft für eine Zweigstelle der Hamburger 
Sparcasse von 1827 vorgesehen sei. Er führte ferner aus, daß dies Projekt 
für die Hamburger Sparcasse von 1827 nach seiner Kenntnis jedoch zu klein 
sei. Die Hamburger Sparcasse beabsichtigt, in Rahlstedt ein recht großes 
Objekt durchzuführen. 

In diesem Zusammenhang erklärte Herr L a u ß e , daß diese Angelegenheit 
sowohl von ihm als auch von der Hamburg,er-Rahlstedter Baugenossenschaft 
bzw. von der dortigen Sachbearbeitung als streng vertraulich behandelt wird, 
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insbesondere auch deswegen, weil ein Vorstandsmitglied der Hamburger / 
Sparcasse von 1827 auch im Vorstand der Hamburg-Rahlstedter Baugenos­
senschaft ist. 

Ich habe Herrn L a u ß e gebeten, diese Angelegenheit nach Möglichkeit 
auch in Zukunft streng vert raulich zu behandeln, was von ihm zuges ichert 
wurde . 

Im Verlaufe des Gespräches ließ Herr L a u ß e noch durchblicken, daß 
nach seiner Meinung für uns das gesa mt e Erdgeschoß des Neubaues zur Ver­
fügung stehen könnte. 

~ 
Herr Lau ß e brachte zum Ausdruck, daß er sich in dieser Angelegenheit / 
demnächst bei Herrn Direktor V o r h a b e n wegen e iner persönlichen Be­
sprechung anmelden wolle . 

Bad Oldesloe, den 22 . April 1 965 
Br/Af. 

Herrn Direktor Rieken ~ V 
mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme vorgelegt ~~ 
Herrn Direktor Vorhaben 

mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme vorgelegt . J 

~- A~r.1ti~(~ 
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V e rmerk 

tr. : Wiedereröffnung einer Zweigste lle in Hamburg-Rahlstedt 

Am Mittwoch, d ?1 . April 1965, rief Herr Lau e sen. von der F'rl'l:lD. 
Lau e & Söhne, Hambur - Rahlstedt, an. Herr Lau e gab noch eini e 
Erläuterungen zu der Möglichkeit ei er Wi~dereröffnung einer Z igstel e 
in Hamburg- Rahlstedt . Er führte a s, da vor 4 Jabren ein Plan.für Grün­
fläc en in Hamburg-Rahlstedt aufg stellt worden sei, von dem sein Gruncl -
stüc in Hamburg- Rahletedt unmittelbar betroffe ;, rde . 4 Jar.re g habe 
er dage en an kämpft, zusamm n mit der Hamburg- Rahlst <lt r NobnUJ.~ -

u-Genossenschaft. Jetzt „ei ach1i lieh der Vorb sr1,,eid e rren, d 
das in den länen näher bezeichnete Gebäude gebaut er en kann. i Bau­
genehmigung sei och nicht erteilt . Deeweg n Jtehe u 1 noch nicht fest, ob 
überhau t ·n ~i em Jahr noch mit iiem Bau begon en weTd könnte. m er­
hin . · dadurch ab rauch d·e Möglichkeit e ebc , daß c ie besondere Be­
lang · es Sparkass nbetri bes beim Neubau berücksichtigt erde körmten, 
of ern unsererseits Interesse b..... t ht . 

He_ rn L a u e wurde rklärt, d in uns ·em Haus kllrzfristirr i Ent­
scheidung nicht ergeh n kann, Jnsbesondere desweg ni ht, il es ich in 
dieser Frage um eine Grundsatzentschei ung ha delt, die d m Vor tand d r 
Kreissparkasse Stormarn vorbehalte ist. He r Lau e at um .Auskunft, 
ob Herr uir kt r V haben vtl. nicht ei n g wissen Vorbesche id 
gebe köwte, denn er glaube sagen zu können, da l das Wort von H r n n· k ­
tor Vor haben im Vorstand doch sehr gro es G ncht habe, so da bei 
positiver Stellungnahme durch H rrn Direktor Vor hab n sicherlich 
schon eine T ndenz f r ea~~~~ das roje kt erkennbar ein würde. 

Ich ha daraufhin e klärt, da mir ni ht ekann sei, ob in ie r .c\nge l -
genheit ereits in einem ande n Zusamm nhang rundsätzlicbe esp echun-

en un vo· stand efUhrt worderi s· . Wc en der gru.n.deätzlic en Bedeutung 
dieser Entscheidung, insbesondere auch, weil entspre chen e 1i ~ ione der 
H~rn urger K editinstitute ~u ern te si.rtrJ, ''önne a x:_ wo ... um in e i ­
tere i>lanung i ge enw· tigen Zeit u:. kt für die s s eziell P ojekt vo der 
K eiu parka • tormarn etrieben werden. M. E. r -ie vor tt~ zw. Ende 
Mai in Vor ,t~, ssitzung nicht mehr statt. so daß vo l .1. e · Entsch idung 
wohl kaum etroffen werden könnte. Darü er hinau ehe au h n eh ni ht fest, 
o sich der Vorstand in einer d nn stattfind nden 1-itzllllg abschlie end mit 
diesem Problem befassen wird . 

Herr a u 1 e ührte aus. da. die Geschäftslokal ursprünglich von de 
Hamburg- al: stedter Baug nos..,enscha t filr · Z ig t l er 
s. arcae e vo 1827 vorgese e oe.1. Er führt I n raus. c ·e o P1~oj ·t 
für die Ha urger S arcasse von 8'>7 nach seiner Kenntnis jedoc zu kle:n 
sei. :)ie Hamburger Sparcasse absichtigt, lD Rahls cdt ein recht gro s 

jekt durchzuführen. 

In diesem zu ammenhang er1• ltt,.. e Her u ß , da d e 0 ".lgeleg eit 
sowohl von ihm a s auch von J e tfambur -I ahl edter Ba enossenschaft 
bzw. von der dortigen S chbe r itung ls streng vertrau ich beb~ el wird, 
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insbesondere auch desw en, weil ein Vorstandsmitglied de r Hamburger 
Sparcasse von 827 auch im Vorstand d r Ha urg- ah tedt r Baugenos­
sens ~haft ist. 

Ich habe Herrn Lau ß e geb t n, di se Ang~1 nh it nach Möglichk it 
auch in Zukunft streng vertrauli.ch zu b h ndeln, ·ro.s von ihm zugesiche rt 
wurde. 

\() 

Im Verlaufe des Ges~räches ließ Herr L a u ß e noch durchblicken, da 
nach seiner Meinun für uns das g sainte Erdgeschoß d s Neubaues zur Ver­
fügung stehen könnte. 1 

T:Ierr L au 'l e bracht zum Ausdruck, da'3 er sich i: dieser Ange ge eit 
demnächst b i Herrn Dire.idor V o r h a b e n wegen einer rsönlich n -Be­
spr chun anmelden wo l • 

Bad Oldeslo , den 22 . April 1965 
Br/Af. 

Herrn Direktor Rieken 

mit der Bitte um gefl. Kenntnisnahme vor legt 

Herrn Direktor Vorhaben 

mit de Ditte um gefl. Kenntnisnahme vor elegt . 
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